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Vorbemerkung 

Wie findet man das richtige Thema für eine Diplomarbeit? Im Idealfall sollte es dem 

eigene Interesse entsprechen, methodisch gut umsetzbar und in der Literatur 

ausreichend dargestellt sein. Nicht zuletzt sollte es auch den Geschmack der 

betreuenden Dozenten treffen. Doch manchmal gestaltet es sich nicht ganz einfach, all 

diese Faktoren in einer Themenstellung zu vereinen. Mein Dank gilt deshalb Dr. 

Norbert Stamm, der mich stets mit neuem Material versorgte und  neue Ideen an mich 

weitergab. Auch die Arbeit mit den Akteuren der Lokalen Agenda 21 half mir, Urban 

Governance praktisch zu begreifen. Letztlich konnte ein solches Thema gefunden 

werden, das ï zu eigener Überraschung ï mehr und mehr Interesse weckt, umso 

intensiver man sich damit beschäftigt. 

Ich bedanke mich außerdem bei Frau Sabine Nölke-Schaufler, Dr. Andreas Huber 

sowie Herrn Andreas Thiel, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten. Mit allen 

Interviewpartnern führte ich sehr angenehme, interessante Gespräche, die weit über 

den angesetzten zeitlichen Rahmen hinausgingen und mein Verständnis für die 

Thematik verbesserten. Auch Wochen nach den Interviews konnte ich mich mit Fragen 

an sie wenden. 

Mein Dank gilt Prof. Dr. Karin Thieme und Prof. Dr. Gerd Peyke, die das Entstehen 

vorliegender Arbeit betreuten und mich von Zeit zu Zeit auf den richtigen Pfad rückten.  

Last but not least bedanke ich mich bei all denjenigen, die ihren Anteil zu dieser 

Diplomarbeit geleistet haben. Sei es durch Korrektur, Tipps, Mathe-Nachhilfe, 

Diskussionen oder moralische Unterstützung. Aus diesem Grund sollen auch Freunde 

und Familie ï und nicht zuletzt mein Freund Tobias, der darauf besteht namentlich 

genannt zu werden -  hier nicht vergessen werden. Ich danke euch! 
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1. Vom Government zur Governance? 

Die Herausforderungen, vor denen Städte und Kommunen heute stehen sind vielfältig, 

denn unter dem Einfluss der Globalisierung vollzogen sich innerhalb der letzten zwei 

Jahrzehnte nachhaltige Transformationsprozesse auf politischer, gesellschaftlicher, 

ökonomischer und institutioneller Ebene (vgl. HOHN/ LÖTSCHER/ WIEGANDT 2006, S.5). 

Globale Wirtschafts-, Finanz- und Kommunikationsverbindungen verschärfen die 

Konkurrenz im internationalen und interregionalen Wettbewerb. Städtehierarchien 

bilden sich heraus. Arbeitsmärkte und Standortentscheidungen verändern sich. ĂDie 

Gesellschaft wird älter, ärmer, bunterñ (SELLE 2006, S.4). Arbeitslosigkeit, Migration 

und Integration sowie Segregationstendenzen sind Probleme, die einer Lösung 

bedürfen (vgl. SELLE 2006, S.3; SINNING 2007a, S.303). Notwendig werden dabei nicht 

nur Lernprozesse, die es ermöglichen, im globalen Standortwettbewerb zu bestehen; 

gefordert werden besonders innovative Strategien und Instrumente zur Steuerung der 

Entwicklungsprozesse in der Stadt und die Fähigkeit, flexibel auf die neuen Aufgaben 

zu reagieren. Dies scheint insofern von Bedeutung, da die Komplexität der Aufgaben 

der Städte in einer globalisierten Welt zunimmt. (vgl. SIEVERTS ET AL., 1990, S.134f) 

Es besteht demnach großer Handlungsdruck. Seit den 1970er Jahren weisen die 

Haushalte deutscher Städte und Kommunen Defizite auf, die durch Kürzungen von 

Sozial-, Personal- und Investitionsausgaben zu kompensieren versucht wurden. So 

investierten die Kommunen im Jahr 2004 ca. 30% weniger, als noch ein Jahrzehnt 

zuvor. Der Investitionsbedarf jedoch steigt; sich verändernde demographische 

Strukturen erfordern beispielsweise Anpassungen der Infrastruktur, auf kommunaler 

Ebene etwa der Kinderbetreuung oder der Pflegeeinrichtungen. Neben dem Erhalt 

sozialer und technischer Infrastruktur zählen auch die Förderung von Kunst, Kultur und 

Tourismus zu kostspieligen Aufgaben der Kommunen (vgl. SACK/ GISSENDANNER 2007, 

S.29f).  

ĂDie Probleme in Wirtschaft, Gesellschaft und Raum kumulieren und [es ist] 

kaum absehbar (.), wer sie mit welchen Konzepten bewältigen könnte. Denn die 

Steuerungsressourcen der öffentlichen Akteure verhalten sich umgekehrt 

proportional zu den wachsenden Herausforderungen: sie schrumpfenñ (SELLE 

2006, S.1).  

Die Steuerungsprobleme auf kommunaler Ebene resultieren jedoch nicht allein aus 

knappen finanziellen Ressourcen. Auch politisch-soziologische Entwicklungen, die das 

Selbstverständnis der Politik und traditionelle Formen des Regierens ins Wanken 

bringen, tragen dazu bei. Sinkende Wahlbeteiligungen mindern die Legitimation der 
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Kommunalregierungen, die Ausdifferenzierung der lokalen Parteiensysteme erschwert 

Mehrheitsfindungen und Veränderungen in der Vereinslandschaft setzen traditionelle 

Kooperationsformen zwischen Verwaltung, Parteien und Vereinen unter Druck. Die 

Zahl der Verbände, Vereine, Bürgerinitiativen etc. steigt seit den 1980er deutlich an. 

Seitdem prägt eine Vielzahl kleiner junger Vereine, und nicht mehr mitgliederstarke 

Großvereine das Bild, was sich auf die Qualität der Interessenartikulation der 

jeweiligen Vertreter auswirkt (vgl. SACK/ GISSENDANNER 2007, S.30f). Stadtentwicklung 

verfügt heute kaum mehr über die traditionell einseitige politisch-administrative 

Steuerung über Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung, wie sie im Sinne von 

Government verstanden wird. Die Realität in deutschen Kommunen zeigt, dass eine 

Vielzahl von politikexternen Akteuren an Einfluss gewinnt, wie beispielsweise 

Großinvestoren, Medien, Verbände, die Privatwirtschaft, aber auch 

zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse, die erhebliche Einschnitte in das traditionelle 

Gefüge der Kommunalverwaltungen beinhalten (vgl. FÜRST 2007, S.5; BRÖCHLER/ VON 

BLUMENTHAL 2006, S.9). Vor allem in der politikwissenschaftlichen Diskussion stellt 

sich wiederholt die Frage nach dem Versagen hierarchischer Steuerungsinstrumente 

und deren Überforderung mit den aktuellen Entwicklungen und Aufgaben auf 

kommunaler Ebene. In diese Debatte mischen sich vermehrt Vertreter des 

Governance-Konzeptes. 

Das Begriffspaar ĂGovernmentñ und ĂGovernanceñ findet im englischen Sprachraum 

Anwendung, um zwei verschiedene Verständnisse der politisch-gesellschaftlichen 

Steuerung bzw. Regelung zu umschreiben. Eine einheitliche deutsche Übersetzung 

des Terminus Governance ist bislang jedoch noch nicht gefunden. Allgemein wird der 

Begriff als eine Ăneue Art und Weise der kollektiven Regelung gesellschaftlicher 

Sachverhalte mit einer veränderten Zusammensetzung der Akteureñ (HOHN/ LÖTSCHER/ 

WIEGANDT 2006, S.7) verstanden. In diesem Verständnis gilt es, zwei Tendenzen 

voneinander zu unterscheiden: Zum einen die Ăunternehmerische 

Stadtentwicklungspolitikñ (HOHN/ LÖTSCHER/ WIEGANDT 2006, S.6), die auf den 

Einbezug von Public Private Partnerships setzt und damit neoliberale Deregulierungs- 

und Privatisierungsprozesse unterstützt. Zum anderen eine Stadtentwicklungspolitik, 

die die Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement zum Ziel hat und kooperative, 

partnerschaftliche Steuerungsprozesse fördert (vgl. HOHN/ LÖTSCHER/ WIEGANDT 2006, 

S.5ff). 

ĂIn beiden Ansätzen werden traditionell hierarchisch ausgerichtete 

Steuerungslogiken, die die Initiative und Verantwortung für die Gestaltung der 

Gesellschaft beim Staat gesehen haben, durch neue Regelungs- und 
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Aushandlungsmechanismen ergänzt oder auch abgelöst, die entweder auf die 

Ökonomisierung kommunaler Zielfindungs- und Handlungsprozesse oder auf 

mehr Bürgerpartizipation, Transparenz und Mitbestimmung in der 

Zivilgesellschaft setzenñ (HOHN/ LÖTSCHER/ WIEGANDT 2006, S.6). 

Der Governance-Begriff beschreibt also ein verändertes Verständnis staatlicher 

Steuerung, dem besondere Problemlösungskompetenz zugeschrieben wird. 

Darüberhinaus birgt Governance zahlreiche Zusatznutzen. Partizipatorische Ansätze 

erhöhen die Akzeptanz politischer Entscheidungen, erlauben effizienteren Umgang mit 

vorhandenen Ressourcen und stärken die basisdemokratische Mitbestimmung. 

Government wird in diesem Sinne häufig als überholte Variante des (lokalen) 

Regierens charakterisiert. Governance stellt einen Perspektivenwechsel dar; eine 

öffentliche Hand, die die Veränderungsnotwendigkeit der staatlichen Steuerung 

erkennt, neue, partizipatorische Instrumente nutzt, eine nachhaltige Stadtentwicklung 

fördert, und wertvolle Synergieeffekte aus neuen Akteurskonstellationen zieht. (vgl. 

BRÖCHLER/ VON BLUMENTHAL 2006, S.10ff)  

Und doch wäre es unangebracht davon auszugehen, dass Governance Government in 

Zukunft ersetzen werde. Mehrere Autoren stimmen konsensual darin überein, dass 

Government vielmehr einen Rahmen für Governance schaffe. FREY sieht die Rolle des 

Staates in diesem Sinne als die des ĂRegelsetzers und ïüberwachersñ (FREY 2005, 

S.561). HOHN, LÖTSCHER und WIEGANDT verstehen Governance nicht als Ersatz, 

sondern als Veränderung und Ergänzung des Governments (vgl. BRÖCHLER/ VON 

BLUMENTHAL 2006, S.13; FREY 2005, S.561; HOHN/ LÖTSCHER/ WIEGANDT 2006, S.7). 

BRÖCHLER und VON BLUMENTHAL betonen, Ădass sich Governance zwar durch eine vom 

Government unterscheidbare Blickrichtung auszeichnet, es sich aber nicht um sich 

wechselseitig ausschießende Begriffe handelt. Im Gegenteil: In den meisten Analysen 

wird eine Wechselwirkung von Government und Governance diagnostiziert oder für 

notwendig erachtetñ (BRÖCHLER/ VON BLUMENTHAL 2006, S.17). 
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2. Ziel und Aufbau der Arbeit 

2.1 Fragestellung 

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Governance ï auf 

kommunaler Ebene als Urban Governance bezeichnet ï und dessen 

Problemlösungskompetenz.  

Urban Governance eröffnet durch neue Rollenverteilungen und Akteurskonstellationen 

zahlreiche neue Möglichkeiten für Kommunalregierungen. Besonders in der 

Stadtentwicklungspolitik, aber auch in vielen anderen Bereichen, kann sie daher einen 

wichtigen Beitrag leisten, kommunale Problemfelder effizient und nachhaltig zu 

bearbeiten. Vor allem die Kooperation in Netzwerken - hier die Vernetzung von 

öffentlicher Hand, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft - wird als essentieller 

Bestandteil des Urban Governance-Konzeptes hervorgehoben. Besonders vor dem 

Hintergrund verschiedener städtischer Leitbilder, wie denen des kooperativen und 

aktivierenden Staates, erlangt es zusätzliche Bedeutung, denn auch diese fordern ein 

verändertes Zusammenspiel der kommunalen Akteure. Im Idealfall werden die 

Steuerungsansprüche der öffentlichen Hand reduziert und Rollenverteilungen 

verändert, indem die Arbeit durch partizipative Ansätze und die Kooperation mit 

privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren ergänzt wird (vgl. HOHN/ LÖTSCHER/ 

WIEGANDT 2006, S.7). In der Literatur herrschen aktuell kontroverse Diskussionen zum 

Thema, die eine Vielzahl an Sichtweisen und Forschungsrichtungen vertreten. 

Vorliegende Arbeit geht von oben beschriebenem Verständnis eines Urban 

Governance aus und versteht es als Bereicherung und zukunftsweisende Chance der 

kommunalen Entwicklung. In diesem Rahmen sollen für die Stadt Augsburg mehrere 

Fragen geklärt werden:  

Anhand von vier ausgewählten Institutionen, die sowohl die Kooperation in 

Netzwerken, als auch die Vernetzung verschiedener gesellschaftlicher Ebenen zum 

Merkmal haben, sollen die Urban Governance-Strukturen Augsburgs beurteilt werden. 

Die Institutionen sollen anhand dreier Aspekte bewertet und im Zusammenhang mit 

dem Urban Governance-Konzept gebracht werden. Zum einen wird dazu überprüft, 

inwieweit die einzelne Institution die Vernetzung mehrerer gesellschaftlicher Ebenen 

und die Arbeit im intermediären Raum umsetzt, bzw. ob die im Urban Governance-

Konzept geforderte Trilateralität vorhanden ist. Zum Zweiten werden die 

Netzwerkstrukturen der Institutionen anhand vorher zusammengestellter Indikatoren 

beschrieben und bewertet. Außerdem soll mit Hilfe eines Bewertungsverfahrens die 
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Leistungsfähigkeit der einzelnen Institutionen beschrieben werden. Anhand der 

gewonnenen Erkenntnisse wird anschließend eine Bilanz über die Partizipations- und 

Vernetzungsprozesse in der Stadt Augsburg gezogen. Die Frage lautet also: ĂWo und 

wie viel Urban Governance existiert in Augsburg und wie erfolgreich ist es zu 

bewerten?ñ 

 

2.2 Aufbau 

Der erste Abschnitt vorliegender Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen 

Grundlagen des Themenkomplexes. In diesem Rahmen werden verschiedene 

Leitbilder der Kommunalverwaltung dargestellt und aktuelle Entwicklungen zum Thema 

Bürgerkommune erörtert. Desweiteren beschäftigt sich die Arbeit mit verschiedenen 

Planungsparadigmen im Zeitverlauf sowie den Determinanten von 

Partizipationsprozessen. Auch der Begriff der Zivilgesellschaft und dessen 

Handlungspotential wird besprochen. 

Auf das Urban Governance-Konzept soll im zweiten Teil der Arbeit genauer 

eingegangen werden. Neben Auszügen zum aktuellen wissenschaftlichen Diskurs 

werden dominante Merkmale und die Chancen und Grenzen von Urban Governance 

gegenübergestellt. Ein Teilbereich der Arbeit versteht sich darin, unterschiedliche 

Forschungsperspektiven aus verschiedenen Disziplinen zusammenzustellen und eine 

Synthese aus diesen - teilweise divergierenden - Perspektiven zu bestimmen, anhand 

der die Beurteilung der Augsburger Institutionen vollzogen wird. Darüberhinaus 

beschäftigt sich das Kapitel mit der Funktionsweise von Urban Governance und 

erläutert dazu die Bedeutung von Netzwerken. Die Kooperation in Netzwerken und 

deren wichtigste Erfolgsfaktoren werden hierzu zusammengefasst. 

Anschließend erfolgt die Bewertung der vier ausgewählten Institutionen, in den 

Bereichen ĂPartizipationsstrukturenñ, ĂNetzwerkstrukturenñ sowie ĂLeistungsfªhigkeitñ. 

Darauf aufbauend folgt im vierten Abschnitt eine Bilanz über die Partizipations- und 

Vernetzungsprozesse in Augsburg. Vorhandene Umsetzungserfolge sowie ïdefizite 

werden aufgezeigt und Weiterentwicklungsmöglichkeiten empfohlen. 

Ein Fazit bildet den fünften Teil vorliegender Arbeit. Im Anhang finden sich die 

Transkripte der von der Autorin durchgeführten Leitfadeninterviews. 
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2.3 Forschungsdesign und methodische Umsetzung 

Am Anfang vorliegender Arbeit stand die Recherche zum Thema Urban Governance, 

mit dem sich aktuell zahlreiche Disziplinen auseinandersetzen. Im Rahmen der 

Thematik wurden daher verschiedene Perspektiven der Geographie und 

Raumordnung, der Politik- und Sozialwissenschaften, der Betriebswirtschaftslehre 

sowie juristische und verwaltungswissenschaftliche Ansätze zusammengestellt. Die 

Arbeit versteht sich als Synthese aktueller Forschungsansätze, wobei darauf geachtet 

wurde, die Aspekte, die in besonderem Zusammenhang zur Forschungsfrage stehen, 

näher zu erläutern. Darüberhinaus erfolgte eine Auseinandersetzung mit der 

Organisation und Steuerung von Netzwerken. Auf Basis des ĂManagement of Change 

als Steuerung sozialräumlicher Gestaltungsprozesseñ von DR. ANDREAS HUBER, der 

sich auch als Interviewpartner zur Verfügung stellte, und in Zusammenschau mit 

betriebswissenschaftlichen Elementen wurde versucht, die wichtigsten Aspekte einer 

erfolgreichen Netzwerkarbeit im Rahmen von Urban Governance zu identifizieren. 

 

2.3.1 Auswahl der Institutionen 

Die Auswahl der vier Institutionen, anhand derer die Urban Governance-Strukturen 

Augsburgs exemplarischen bewertet werden sollen, erfolgte durch die Recherche 

lokalen Pressematerials sowie Veröffentlichungen der Institutionen. Dabei wurden 

folgende Aspekte fokussiert: 

 Selbstdarstellung der Institution als Netzwerk, bzw. Vernetzung als 

bedeutender Bestandteil der Arbeit 

 Vernetzung von Akteuren unterschiedlicher gesellschaftlicher Ebenen 

 vorhandene Kooperation mit der Stadt Augsburg 

 

Folgende Institutionen wurden anhand dieser Vorgaben ausgewählt: 

 Lokale Agenda 21: freiwillige Aufgabe der Kommune, 2004 durch den Stadtrat 

beschlossen. Im Verständnis der nachhaltigen Entwicklung bemüht, 

Nachhaltigkeit durch die Kooperation von Akteuren aller gesellschaftlichen 

Ebenen zu fördern. Geschäftsstelle im Umweltamt der Stadt Augsburg (Referat 

2). 

 Augsburg Integration Plus (AIP GmbH): Public Private Partnership mit 52% 

Anteil der Stadt Augsburg. Koordination gemeinsamer Projekte in 
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Kooperationsnetzwerken u.a. in den Bereichen Arbeitsmarkt, Integration, 

Stadtentwicklung. 

 Bündnis für Augsburg: Bündnis für Bürgerengagement, initiiert durch das 

Sozialreferat der Stadt Augsburg, mit dem Ziel die Lebensqualität der Stadt zu 

verbessern. Die Kooperation von Stadtverwaltung, Bürgerschaft, Vereinen, 

Unternehmen und Institutionen ist im Leitbild verankert. 

 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH: öffentlich getragene 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Wirtschaftsraumes Augsburg, welcher 

die Stadt Augsburg, den Landkreis Augsburg sowie den Landkreis Aichach-

Friedberg umfasst. Die Förderung und Unterstützung regionaler Netzwerke ist 

essentieller Bestandteil der Arbeit. 

Wie an späterer Stelle ausführlich geschildert, entspricht die Umsetzung des Urban 

Governance-Konzeptes bislang oft nicht vollständig den Idealvorstellungen der 

Theorie. Ausgewählte Institutionen besitzen deshalb nicht zwingend alle Aspekte in 

idealer Ausprägung. Vielmehr soll die Arbeit zeigen, wie viele Aspekte von Urban 

Governance (bereits) erfüllt werden, wo Defizite herrschen und wo 

Verbesserungspotential bestehen könnte. Es sei darauf hingewiesen, dass auch in der 

Literatur häufig festgestellt wird, dass Urban Governance ï in idealer Ausprägung 

trilateral ï bisweilen auch in bilateralen Konstellationen überzeugend funktionieren 

kann. 

 

2.3.2 Befragung 

Die Frage nach einem geeigneten Forschungsdesign legte eine explorative 

Herangehensweise an die Thematik nahe. Explorative Studien werden durchgeführt, 

wenn Ăder soziale Bereich, den es zu erforschen gilt, relativ unbekannt ist und nur recht 

vage é Vermutungen é vorliegenñ (DIEKMANN 2007, S. 33). In explorativen Studien 

werden vorzugsweise qualitative Methoden eingesetzt, weshalb vorliegende Arbeit sich 

stark an diesen orientiert. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung legen qualitative 

Methoden besonderen Fokus auf die Exploration außerhalb des bereits Bekannten 

liegenden Wissens. Qualitative Forschung ist dabei weniger standardisiert, die 

Befragungssituation ist offener und weniger durch den Forscher dominiert. Sie 

orientiert sich an der Subjektperspektive der Befragten und kann so neue Erkenntnisse 

erlangen. Explorative Forschung dient u.a. der Generierung von Typologien und 

Kategoriensystemen (vgl. DIEKMANN 2007, S.531). Nachdem im Rahmen der 
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Fragestellung eine Bewertung Augsburger Urban Governance-Strukturen abgegeben 

werden soll, also eine Einordnung in ein Bewertungsschema, wird diese Methodik 

bevorzugt, denn Ătypischerweise geht man in der qualitativen Forschung von 

Fallstudien aus oder arbeitet mit Stichproben von wesentlich kleinerem Umfang als in 

der quantitativen Sozialforschungñ (DIEKMANN 2007, S.532). Ausgeglichen wird dies 

dadurch, dass die Qualität der gewonnenen Erkenntnisse quantitative Ergebnisse oft 

übersteigt. Qualitative Befragungen gehen weiter in die Tiefe und geben den Befragten 

die Möglichkeit, alle ï ihrer Meinung nach ï relevanten Aspekte zur Thematik zu 

äußern (vgl. DIEKMANN 2007, S.532). ĂMan erhofft sich davon, tiefere Kenntnisse 

sozialer Sachverhalte und . validere Informationen zu erlangen als mit standardisierten 

Interviewsñ (DIEKMANN 2007, S.532).  

Aus diesen Gründen wurde zur Erhebung der Daten die Methode der Experten- bzw. 

Leitfadeninterviews gewählt. In Experteninterviews werden diejenigen Repräsentanten 

einer Thematik befragt, die großes Wissen und Einblicke in einen Sachverhalt besitzen 

und valide Auskünfte geben können. Der Befragte interessiert dabei Ăweniger als 

(ganze) Person, denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes 

Handlungsfeldñ (FLICK 2002, S. 139). Im Rahmen vorliegender Arbeit wurden die Leiter 

der jeweiligen Geschäftsstellen der ausgewählten Institutionen befragt, da diese 

größtmögliche Einblicke in die Abläufe besitzen, sowie mit Problemen und aktuellen 

Entwicklungen vertraut sind. Auch ist es Aufgabe der Geschäftsstelle, die 

Vernetzungsprozesse (mit-) zu steuern, Fehlentwicklungen wahrzunehmen und 

Weiterentwicklungspotentiale zu erkennen. Darüberhinaus wird davon ausgegangen, 

dass qualifizierte Einschätzungen über die Qualität und Leistungsfähigkeit der eigenen 

Institution in besonderer Weise von den jeweiligen Koordinatoren abgegeben werden 

können. Die qualitative Vorgehensweise wird daher einer quantitativen Befragung, z.B. 

einzelner Akteure, vorgezogen. 

Zwischen dem 29.06.2009 und dem 13.07.2009 wurden vier halbstandardisierte 

Leitfadeninterviews von jeweils ca. einer Stunde Dauer durchgeführt. Dabei wurde 

darauf geachtet, zur besseren Vergleichbarkeit in allen Interviews ähnliche 

Themengebiete anzuschneiden, die Fragestellung jedoch flexibel und offen zu 

gestalten. Im Schnitt wurden folgenden Probanden ca. 25 Fragen gestellt: 
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Tab. 1: Übersicht über geführte Experteninterviews 

Experte Institution Funktion  Datum/ Ort 

Dr. Norbert 

Stamm 

Lokale Agenda 

21 

Leitung der Geschäftsstelle 

Lokale Agenda 21 

29.06.2009, 

Geschäftsstelle 

Lokale Agenda 21, 

Umweltamt Stadt 

Augsburg 

Dr. Andreas 

Huber 

Augsburg 

Integration Plus 

(AIP GmbH) 

Geschäftsführung der AIP 

GmbH 

02.07.2009, 

Geschäftsstelle AIP 

GmbH 

Sabine Nölke-

Schaufler 

Bündnis für 

Augsburg 

Leitung der Geschäftsstelle des 

Bündnis für Augsburg und Büro 

für Bürgerschaftliches 

Engagement 

06.07.2009, 

Geschäftsstelle 

Bündnis für 

Augsburg 

Andreas Thiel Regio Augsburg 

Wirtschaft GmbH 

Geschäftsführung Regio 

Augsburg Wirtschaft GmbH, 

Geschäftsführung Förderverein 

der Regio Augsburg 

Wirtschaft GmbH e.V.,  

Vorstand der CIA (City Initiative 

Augsburg e.V.) 

13.07.2009, 

Geschäftsstelle 

Regio Augsburg 

Wirtschaft GmbH 

Quelle: eigene Darstellung 

Nachdem bei den Befragten narrative Kompetenz vorausgesetzt wird, konnte die 

Befragung im Stil von problemorientierten Interviews nach WITZEL ablaufen. In einem 

problemorientierten Interview stützt sich der Interviewer auf einen Leitfaden behält 

jedoch eine aktive Rolle. Der Interviewer Ădarf und soll Fragen auch in der Erzählphase 

vorbringen, aber möglichst ohne die Erzähllogik zu beeinträchtigen. é Das 

problemzentrierte Interview weist damit einen leicht höheren Strukturierungsgrad als 

(beispielsweise) das narrative Interview aufñ (DIEKMANN 2007, S.542). Um eine 

künstliche Interviewsituation weitestgehend zu vermeiden, fanden die Interviews am 

Arbeitsplatz der Befragten statt. Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und 

anschließend transkribiert und ausgewertet. In der Arbeit verwendete Zitate beziehen 

sich auf die Interview-Transkripte, die im Anhang zu finden sind.  

Probleme qualitativer Methoden bestehen unter anderem in Bezug auf die Reliabilität 

und Validitªt der gewonnenen Daten. ĂFehlerquellen reaktiver Interviews wie soziale 

Erwünschtheit, Interviewereinflüsse, Fragereiheneffekte u.a.m. sind . nicht nur in der 

standardisierten Befragung wirksam. Qualitative Methoden sind mit diesen Problemen 

vermutlich genauso, wenn nicht unter Umständen sogar stärker belastetñ (DIEKMANN 
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2007, S.544). Besonders die subjektive Perspektive der Probanden kann die 

Repräsentativität der Daten beeinflussen. In Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 

Führungspersönlichkeiten der Institutionen u.a. gebeten, eine Einschätzung über 

Erfolge und Defizite derselben abzugeben. Bedenken dahingehend, ob das Anliegen, 

die eigene Institution in bestem Licht darzustellen, zu einem verzerrten 

Antwortverhalten geführt haben könnte, mögen berechtigt sein. Aus diesem Grund 

wurde versucht diese Verzerrungen durch die zusätzliche Überprüfung anhand eines 

quantitativen Bewertungsverfahrens auszugleichen. 

 

2.3.3 Bewertungsverfahren 

WITZEL schlägt vor, problemzentrierte Interviews beispielsweise durch quantitative 

Kurzfragebºgen zu ergªnzen. Denn Ăerst durch das Zusammenspiel unterschiedlicher 

qualitativer und auch quantitativer Methoden wird der Forscher é in die Lage versetzt, 

ein verlªssliches Gesamtbild é zu erstellen. Diese Forschungsstrategie wird auch als 

Triangulation bezeichnetñ (DIEKMANN 2007, S.543). Im Rahmen der Leitfadeninterviews 

wurden den Probanden daher zwei Kurzfragebögen zur Bewertung der jeweiligen 

Institution vorgelegt. Der erste Fragebogen bestand aus 18 ausgewählten Indikatoren, 

die mit Schulnoten von 1 bis 6 zu benoten waren. Die Indikatoren wurden anhand der 

Fachliteratur zu den Themen Urban Governance und Netzwerkstrukturen erstellt und 

beziehen sich hauptsächlich auf die in Kapitel 4 beschriebenen Aspekte: 

Tab. 2: Indikatoren zur Bewertung der Institutionen 

 Kooperation mit 

zivilgesellschaftlichen Akteuren 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Kooperation mit 

privatwirtschaftlichen Akteuren 

 Interne Kommunikation 

 Autonomie in Bezug auf Projekte/ 

Aktionen etc. 

 Darstellung in lokalen Medien 

 Autonomie in Bezug auf 

Finanzierung 

 Bekanntheit in der Stadtgesellschaft 

 Autonomie von Entscheidungen 

der Stadtverwaltung 

 Gemeinschaftsgefühl 

 Akzeptenz innerhalb der 

Stadtverwaltung 

 Konsens über Ziele und Visionen 

 Innovativität  Akteurs-Beziehungen 

 Kreativität  Konfliktmanagement/ 

Konfliktlösungspotential 

 Gleichberechtigung der Akteure  Gesamtnote Ăalles in allemñ 

Quelle: eigene Darstellung 
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Anhand des zweiten Fragebogens sollte eine Rangfolge der ï nach Einschätzung der 

Experten - wichtigsten Aspekte für die Arbeit der Institution erstellt werden. Die 

Probanden wurden gebeten, eine Liste mit zehn Aspekten nach der Priorität für ihre 

Arbeit mit den Zahlen von 1 bis 10 zu bewerten, wobei der wichtigste Aspekt mit Ă1ñ, 

der am wenigsten wichtige Aspekt mit Ă10ñ zu kennzeichnen war. Die Liste wurde 

aufbauend auf den 18 Indikatoren des ersten Fragebogens erstellt. Jeder ĂPrioritªtñ 

können so mehrere Indikatoren zugeordnet werden, wodurch ein Zusammenhang 

hergestellt wird und die Benotung errechnet wird. Um Fragereiheneffekte zu umgehen, 

füllten die Befragten den ersten Fragebogen vor, den zweiten Fragebogen nach dem 

Interview aus. Während des ersten Interviews stellte sich heraus, dass die 

Prioritätenliste nicht erschöpfend angelegt war, weshalb die Kategorie ĂSonstigesñ 

hinzugefügt und die Probanden darauf hingewiesen wurden, dass Ergänzungen 

möglich seien. Auch erachtete einer der Probanden einige Aspekte als nicht wichtig, 

weshalb dessen Rangliste auf sechs Aspekte verkürzt wurde. 

Ziel des Bewertungsverfahrens ist es, Zusammenhänge zwischen besonders wichtigen 

und besonders gut umgesetzten Aspekten der Arbeit zu finden. Darauf aufbauend 

können Aussagen über die Qualität und Leistungsfähigkeit der Urban Governance-

Strukturen getroffen werden. Folgende Hypothese soll überprüft werden:  

ĂDie Aspekte, welche von den Probanden als äußerst wichtig für ihre Arbeit 

eingeschätzt werden, entsprechen denjenigen Aspekten, die in der Bewertung 

mit Schulnoten besonders gute Ergebnisse erzielten. Es ist daher davon 

auszugehen, dass in Institutionen, die gut ausgeprägte Urban Governance-

Strukturen besitzen, ein solcher Zusammenhang festzustellen ist.ñ 

Es wird folglich davon ausgegangen, dass ï im Bezug auf das Urban Governance-

Konzept ï positiv bewertete Institutionen besonders wichtigen Aspekten der Arbeit 

besondere Aufmerksamkeit widmen, bzw., dass ihnen die wichtigsten Aspekte bewusst 

sind und deshalb verstärkt an derer Umsetzung gearbeitet wird. Kurz gesprochen: ĂGut 

funktionierende Institutionen (er)kennen ihre Prioritäten und setzen diese in 

befriedigendem MaÇe umñ. 

Der bivariate Zusammenhang zwischen der Variable ĂPrioritªtñ und der Variable 

ĂBenotungñ soll anhand einer Rangkorrelationsanalyse nach SPEARMANN untersucht 

werden (vgl. DIEKMANN 2007, S.703). Dieser beschreibt Ădie statistische Beziehung 

zweier ordinalskalierter Merkmale X und Y é, sofern sich die Rangplªtze der 

Merkmalsträger als Ausprägungen eines intervallskalierten Merkmals ansehen lassenñ 

(KÄHLER 2008, S.153). Der Korrelationskoeffizient ɟ stellt eine Maßzahl für die Stärke 
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und Richtung des statistischen Zusammenhanges zweier Variablen dar. Für den 

Korrelationskoeffizienten der Variablen X und Y gilt: 

Tab. 3: Merkmale des Korrelationskoeffizienten 

ɟ = é statistischer Zusammenhang 

-1 funktionaler 

-1 < 0 wahrscheinlicher 

0 kein 

0 < 1 wahrscheinlicher 

1 funktionaler 

Quelle: eigene Darstellung nach FAES, (19.08.2009) 

Bei ɟ = 0 besteht demzufolge kein statistischer Zusammenhang der Variablen; sie sind 

voneinander unabhängig. Mit der Annäherung des Korrelationskoeffizienten an -1 oder 

1 wird die Abhängigkeit wahrscheinlicher. Ein funktionaler Zusammenhang liegt vor, 

wenn ɟ = -1 oder ɟ = 1. Bei ɟ = 1 stellt sich dieser Zusammenhang positiv, bei ɟ = -1 

negativ dar (vgl. FAES o.J.; DIEKMANN 2007, S.246). Zur Berechnung des 

Korrelationskoeffizienten wird folgende Formel verwendet (vgl. KÄHLER 2008, S.153).  

n
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In einigen Beispielen traten gleiche Rangplätze auf, wenn die Befragten mehrere 

Kategorien als gleichrangig wichtig erachteten. Mehrfach-Werte müssen im Rahmen 

der Berechnung gemittelt werden. ĂZur Bestimmung von gemittelten Rangplätzen sind 

zunächst alle Werte in einer Rangreihe anzuordnen. Anschließend ist für jeden Wert, 

der mehrfach auftritt, ein Mittelwert derjenigen Rangplätze zu bilden, die für diesen 

āMehrfach-Wertó vergeben sind. Dieser Mittelwert muss anschlieÇend jedem einzelnen 

āMehrfach-Wertó als Rangplatz zugewiesen werden.ñ (KÄHLER 2008, S.155) Es bietet 

sich an, den Berechnungen eine Datentabelle unten aufgeführter Form hinzuzufügen, 

um die original vergebenen Rangplätze nachvollziehen zu können.  
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Tab. 4: Beispiel einer Datentabelle zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach    

SPEARMANN 

Rang 

(r) 

Bewertung 

(s) 

Mittelwert 

Rang (R) 

Mittelwert 

Bewertung (S) 

r-

R 
s-S 

(r-R)*   

(s-S) 
(r-R)² (s-S)² 

n         

      Ɇ Ɇ Ɇ 

Quelle: eigene Darstellung  

 

2.3.4 Ergebnisse der Untersuchung  

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Interviews v.a. subjektive 

Einschätzungen der Experten darstellen. Die Autorin vorliegender Arbeit hat sich 

bemüht, auf Basis vorhandener Literatur und mit Hilfe besonderer, für die 

Themenstellung explizit herausgearbeiteter Aspekte deren Bewertung zu vollziehen. 

Der Leser sollte sich jedoch darüber bewusst sein, dass es sich bei Vernetzungs- und 

Partizipationsprozessen um dynamische Entwicklungen handelt, die zahlreichen 

Einflussfaktoren unterliegen. Vorliegende Arbeit muss daher als Momentaufnahme 

Augsburger Governance-Strukturen verstanden werden. Die am Ende der Arbeit 

abgegebene Bilanz bezieht sich demnach auf die aktuelle Situation. 

Die Experten wurden gebeten, die Bewertung der Kurzfragebögen möglichst objektiv 

durchzuführen. Da es sich jedoch dabei um das unmittelbare Arbeitsumfeld der 

Befragten handelt, sind subjektive Einschätzungen nicht auszuschließen. Die Autorin 

geht dennoch davon aus, dass vorliegende Arbeit valide Ergebnisse über die aktuellen 

Urban Governance-Strukturen in Augsburg liefert. 
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3. Theoretische Grundlagen 

3.1 Leitbilder der Kommunalverwaltung 

Dynamische Prozesse in der Stadtentwicklung bedürfen einer Anpassung des 

Verwaltungsapparates an die jeweils aktuelle Situation. So kam es in der 

Vergangenheit wiederholt zu ĂVerschiebungen in der öffentlichen Wahrnehmung der 

Rolle und des Auftrags der Kommunalverwaltungñ (BANNER 1998, S.179), die im 

Folgenden erläutert werden. 

 

3.1.1 Die bürokratisch-hoheitliche Ordnungskommune 

Das Bild der Kommune in der klassischen bürokratisch-hoheitlichen 

Ordnungskommune ist insbesondere durch den Begriff ĂBehºrdeñ gekennzeichnet, 

welcher in erster Linie die Funktion der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und 

Justiz obliegt (vgl. HILL 2005, S.567; BANNER 1998, S.179). Die Rolle des Bürgers 

beschränkt sich in diesem Verständnis auf den (passiven) Inhaber demokratischer 

Grundrechte, bzw. den Adressaten und Antragsteller von Verwaltungsakten. Eine 

Bürgerbeteiligung ist in geringem Maße im Rahmen der Gesetzgebung vorgesehen, 

wie beispielweise im Bebauungsplanverfahren (vgl. HILL 2005, S.567). Das Leitbild der 

Ordnungskommune, das aus den 1920er Jahren stammt, besitzt bis heute großen 

Einfluss auf die Kommunalverwaltungen, was sich etwa durch eine starke 

Überrepräsentation der Juristen auf der Ebene der Wahlbeamten ausdrückt. Diese 

Ordnungsfunktionen werden zwar auch in Zukunft im Aufgabenbereich der Kommunen 

liegen und eventuell sogar steigende Bedeutung erfahren (vgl. BANNER 1998, S.179f), 

Ăüberholt ist jedoch der faktische Ausschließlichkeitsanspruch des Leitbildes 

Ordnungskommune und die mit ihm verbundene Geringschätzung von 

Wirtschaftlichkeit und B¿rgerbed¿rfnissenñ (BANNER 1998, S.180). 

Dem Leitbild der bürokratisch-hoheitlichen Ordnungskommune ist das Instrument der 

Stadtplanung zuzuordnen. Dieses entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge 

der Industrialisierung und den damit auftretenden Nutzungskonflikten, und bot die 

Möglichkeit zur Reaktion auf räumliche und strukturelle Veränderungen. Das 

Planungsverständnis der ersten Jahrhunderthälfte war durch deterministische 

Vorstellungen der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft geprägt, in denen 

Planung die Umwelt nicht beeinflussen, wohl aber in bestimmte Bahnen zu lenken 

vermochte (vgl. ALBERS 1990, S.210). Mit zunehmender Verwissenschaftlichung der 

Disziplin und durch die Werke Max Webers oder Georg Simmels verbreitete sich die 
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Vorstellung, "Stadtplanung könne, von der Wissenschaft unterstützt, ein Bild der in der 

Stadt wirksamen Entwicklungskräfte gewinnen und sie in ihren räumlichen 

Auswirkungen so koordinieren, dass sie ohne nennenswerte Reibungen zu einer 

harmonischen und ausgewogenen Stadtentwicklung beitrügenñ (ALBERS 1990, S.210). 

Charakteristisch für eine solche Stadtplanung sind drei Kriterien. Erstens das 

Selbstverständnis, dass die öffentlichen Hand alleiniger Inhaber der Planungshoheit 

sei, zweitens das Aufgabenverständnis, dass schwierige Konflikte allein durch Planung 

beeinflusst werden könnten und schließlich die Annahme, dass die Planung lediglich 

die Aufgabe der Vorbereitung zu erfüllen habe, während die Umsetzung der 

Planungsvorhaben in anderen Arbeitsbereichen liegen. Beispielhaft für dieses 

Planungsverständnis seien die Bau- und Raumordnungsgesetzgebungen genannt. 

(vgl. SINNING 2007a, S.303) 

 

3.1.2 Die Dienstleistungskommune 

Seit Beginn der 1990er Jahre werden in der Bundesrepublik Diskussionen zur 

Verwaltungsvereinfachung und -modernisierung kommunaler Verwaltungen geführt, in 

denen die Begriffe Effektivität, Effizienz und Legitimität zu idealtypischen 

Schlagwörtern heranreiften.  Im Rahmen dieser zunehmenden betriebswirtschaftlichen 

Betrachtung des Verwaltungsapparates und vor dem Hintergrund steigender 

Finanzprobleme der öffentlichen Kassen, konzipierte die Kommunale 

Gemeinschaftsstelle f¿r Verwaltungsvereinfachung (KGSt) das ĂNeue 

Steuerungsmodellñ, auch bekannt als New Public Management. Durch eine 

Neukonzeption des Verhältnisses zwischen Politik und Verwaltung soll die Relation von 

Problemlösungsfähigkeit und Ressourceneinsatz optimiert werden. (vgl. PAMME 2000, 

S.121; BANNER 1998, S.180; SINNING 2005, S.579) Die Verwaltung wird dazu in ein 

konzernªhnliches  ĂDienstleistungsunternehmen Verwaltungñ (HILL 2005, S.567) 

umstrukturiert, das sich an mehr Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit orientiert und 

bei dem dem Bürger die Rolle eines Kunden zugewiesen wird. Das Neue 

Steuerungsmodell erweitert somit das Leitbild der Ordnungskommune um den Aspekt 

der Dienstleistungen im kommunalen Angebot (vgl. BANNER 1998, S.180; SINNING 

2005, S.579). Im Rahmen des Leitbildes Dienstleistungskommune werden 

betriebswirtschaftliche Elemente in den Apparat der öffentlichen Verwaltung eingeführt, 

wodurch die Begriffe ĂKundenzufriedenheitñ und ĂWettbewerbsfªhigkeitñ zum 

Leistungsmaßstab der Kommunen werden. Die neuen Aufgaben umfassen vor allem 

die Erarbeitung kostengünstiger und wettbewerbsfähiger, an die Bedürfnisse des 
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ĂKundenñ B¿rger angepasster Lºsungen. "Das Verhältnis zu den BürgerInnen 

(KundInnen) (wird dadurch) [...] auf eine neue Basis gestellt" (WOLLMANN 1999, S.355). 

Diese Lösungen können dabei sowohl von der Kommune selbst produziert werden, 

oder aber von privaten oder privatisierten Unternehmen übernommen werden. Laut 

BANNER sei es möglich, rund 90% aller kommunalen Aufgaben auf private, 

gemeinnützige oder andere öffentliche Anbieter zu übertragen (vgl. BANNER 1998, 

S.180). Es sei jedoch zu bedenken, dass Ădie insgesamt noch wenig markterfahrenen 

Kommunalverwaltungen (.) die Alternative Ămake or buyñ nicht immer professionell 

(handhaben). So kommt es immer wieder zu Auslagerungen, die nur kurzfristig einen 

finanziellen Vorteil bringen, auf Dauer aber zu einer finanziellen Mehrbelastung der 

Kommune und ihrer Bürger führen oder unter Gemeinwohlgesichtspunkten bedenklich 

sindñ (vgl. BANNER 1998, S.180). Auch zeigten GRÖMING und GRUNER 1998, dass 

vielerorts noch immer starke Differenzen zwischen Konzeption und Umsetzung des 

Konzeptes herrschen. Besonders durch die "Verengung der Konzeption auf eine reine 

Binnenmodernisierung, in der die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente 

überwiegt, (wirken) [...] die Modernisierungsmaßnahmen des Neuen 

Steuerungsmodells letztlich wie Einsparungen" (PAMME 2000, S.123). Die starke 

Binnenorientierung deutscher Kommunen führte vor allem dazu, dass der Fokus stark 

auf interne Managementfragen, wie Kosten-, Personal- oder Qualitätsmanagement 

gelegt wurde, der Wettbewerb als Antrieb des Reformprozesses jedoch nur eine 

vernachlässigte Rolle spielte. Aus diesen Gründen ªhnelt das ĂProduktionsregime 

öffentlicher Leistungenñ (RÖBER 2007, S.39) aus Perspektive der Bürgerinnen und 

Bürger oft noch immer stark dem der bürokratisch-hoheitlichen Verwaltung. In Folge 

solcher Kritik erlebte das Modell nach über zehnjähriger Erfahrung zunehmende 

Skepsis und Reformernüchterung, die zu konzeptionellen Weiterentwicklungen führten. 

Diese werden u.a. unter den Stichworten ĂB¿rgerkommuneñ bzw. Ă(Public) 

Governanceñ zusammengefasst und enthalten als zentrales Element eine neue 

Arbeitsteilung zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. (vgl. RÖBER 2007, 

S.37f) 

Abbildung 1 veranschaulicht die zeitliche Aufeinanderfolge der verschiedenen 

kommunalen Leitbilder. Das Ăteleskopartige Ineinanderschiebenñ (BANNER 1998, 

S.179) verdeutlicht, dass sich die einzelnen Leitbilder nicht gegenseitig ausschließen, 

sondern sowohl temporär als auch inhaltlich parallel zueinander bzw. miteinander 

existieren. Die Dienstleistungskommune erweitert daher die Ordnungskommune um 

neue Aspekte, umfasst aber nach wie vor alle Eigenschaften der Ordnungskommune. 

(vgl. BANNER 1998, S.179f) 
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Abb. 1: Akzentverschiebung kommunaler Leitbilder 

 

Quelle: SINNING 2006, S.88 

 

Dieser Paradigmenwechsel führte u.a. zu einer Anpassung der 

Planungsverständnisse. Der Wandel von der Stadtplanung zur 

Stadtentwicklungsplanung vollzog sich in den 1960er und 1970er Jahren. Seit den 

sechziger Jahren wuchs die Anerkennung  eines menschlichen Einflusses auf 

gesellschaftliche Entwicklungen stetig und die Überzeugung, räumliche Probleme 

könnten durch planerische Einflussnahme kontrolliert werden, verbreitete sich 

zusehends (vgl. ALBERS 1990, S. 210f; ALBERS 1992, S. 45). Unter solcher 

Voraussetzung setzte sich eine Stadtentwicklungsplanung durch, "in der soziale, 

ökonomische und räumliche Ziele aufeinander abgestimmt und gemeinsam verfolgt 

werden sollten" (ALBERS 1990, S.210), eine integrierte Gesamtplanung. Dieses 

Planungsverständnis legt die Planungshoheit zwar weiterhin in die öffentliche Hand, 

entwickelt jedoch auch neue Methoden und Ziele. Nicht nur die Organisation von 

Kommunalverwaltungen, auch das poltische Gewicht der Planung auf kommunaler 

Ebene verändert sich. Faktoren wie die Koordination interdisziplinärer Ressorts oder 

der Anspruch des flächendeckenden und vorausschauenden Arbeitens fanden 

wachsende Beachtung (vgl. SINNING 2007a, S.303; ALBERS 1992, S.46f), ebenso wie 

die Entwicklung bzw. Verfeinerung neuer Erhebungs- und Prognoseinstrumente und 

der Ausbau von Dienststellen für Statistik und Stadtforschung. Darüberhinaus 

entwickelte sich die Bürgerbeteiligung, die 1971 im Städtebauförderungsgesetz ihre 

Rechtsgrundlage erhielt, zu einem zentralen Thema der Diskussionen, in deren Folge 

partizipatorische Ansätze ausgebaut und weiterentwickelt wurden. (vgl. HEINZ 2000, 

S.238f; ALBERS 1992, S.46) Die Stadtentwicklungsplanung Ăführte damit in der Regel 

dazu, dass kommunale Verwaltungen und ihre Strukturen transparenter, ihre 

Aktivitäten rationaler und vielfach ein spezifisches Klima für komplexe, übergreifende 

und wechselseitige Abhängigkeiten berücksichtigende Problemsichten erzeugt wurdenñ 

(HEINZ 2000, S.239). 
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Tab. 5: Entwicklung des Planungsverständnisses 

 bis 1900/ 1910 bis 1960/ 1970 ab 1960/ 1970 

Verständnis der 

sozio-ökonomischen 

Entwicklung 

weder 

prognostizierbar 

noch steuerbar 

prognostizierbar, aber 

nicht steuerbar 

steuerbar, deshalb 

nur bedingt 

prognostizierbar 

Planungsverständnis Korrektur der 

Marktentwicklung 

Entwurf eines 

Entwicklungsrahmens 

Steuerung der 

Entwicklung 

Aufgabe der Planung Behebung von 

Missständen 

Koordination der 

Entwicklungskräfte 

Auswahl aus 

Alternativen 

Selbstinterpretation 

des Planers 
Experte für die 

technische und 

künstlerische 

Verbesserung und 

Verschönerung 

ĂArztñ der kranken 

Stadt und 

missionarischer 

Anwalt des 

allgemeinen Wohls 

fachlich 

kompetenter und 

sozial engagierter 

Politikberater für 

räumliche 

Entscheidungen 

Quelle: eigene Darstellung, verändert nach Albers 1992, S.48. 

 

3.1.3 Die Bürgerkommune 

Das Leitbild der Bürgerkommune stellt den Bürger als wichtigstes Element der 

Kommune ins Zentrum aller Betrachtungen und setzt ihre Leistungen vornehmlich zu 

dessen Wohl und in dessen Willen um (vgl. BANNER 1998, S.180). Auch wenn die 

Praxis der kommunalen Verwaltung inzwischen Schwierigkeiten am Anforderungsprofil 

der Dienstleistungskommune benennt und in ihrer Neukonzeption besonders auf das 

Leitbild der Bürgerkommune setzt, zeigt sich, dass dieses sich trotzdem noch in der 

Phase einer breitenwirksamen Durchsetzung befindet, während die 

Dienstleistungskommune bereits zum Ăstate of the artñ kommunaler Verwaltung gehºrt 

(vgl. SINNING 2005, S.579). Wie erwähnt ergänzt auch die Bürgerkommune das Leitbild 

Ordnungskommune und Dienstleistungskommune um neue Aspekte. Schon die 

griechische Polis enthielt Elemente der demokratischen Selbstverwaltung sowie einen 

kommunalen Bürgerstatus. In diesem Sinne fordert das Leitbild der Bürgerkommune 

einen stärkeren Einbezug der Bürger und die Ausarbeitung partizipativer Ansätze auf 

vielen Ebenen der Kommunalverwaltung. Zwar wird die Bürgerschaft erstrangig noch 

immer als Empfänger von Dienstleistungen, als ĂKundeñ, betrachtet, gleichzeitig 

werden jedoch immer mehr Schritte in Richtung einer partnerschaftlichen Kooperation 

unternommen. Positive Effekte dessen können der Abbau von Politikverdrossenheit, 
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eine höhere Zufriedenheit der Bürger, größere Akzeptanz von politischen 

Entscheidungen, stärkere Bürgerbeteiligung und damit eine gestärkte lokale 

Demokratie, sowie ein gestärktes solidarisches Bürgerverhalten sein. (vgl. WALK 2008, 

S.218; SINNING 2005, S.579) BANNER verwendet den Begriff der Bürgerkommune in 

Analogie zum Begriff Bürgergesellschaft (vgl. BANNER 1998, S.181). Diese 

Bürgergesellschaft erhält in der Bürgerkommune die reale Möglichkeit, für ihre 

Interessen einzutreten und Ăbei der Produktion und Bereitstellung von kommunalen 

Güternñ (WALK 2008, S.218) aktiv mitzuwirken. Dem Bürger werden in diesem 

Zusammenhang drei Funktionen zugeschrieben, nämlich die des Ko-Planenden, des 

Ko-Produzierenden und des Teilhabenden Bürgers (vgl. WALK 2008, S.218). Er wird 

außerdem zu einer Ăeinzubeziehenden unverzichtbaren Ressource einer tragfähigen 

Kommunalpolitikñ (BANNER 1998, S.181). Dass diese Entwicklung notwendig ist, 

versteht sich von selbst, bedenkt man den gestiegenen Ansprüchen des Bürgers an 

der Verwaltung. Vor allem im Bereich von Organisation,  Information und Planung 

fordert er mehr Vereinfachung, mehr Transparenz und mehr Beteiligungsmöglichkeiten 

(vgl. BANNER 1998, S.181). Das Leitbild der Bürgerkommune wird auch darum als 

Kennzeichen der Verwaltungsmodernisierung in deutschen Städten und Kommunen 

gesehen, die sich seit den 1970er Jahren vollzieht. Zudem entlastet es den 

kommunalen Haushalt und trägt zu dessen Konsolidierung bei, da die Bürgerschaft 

durch ihr Engagement als ĂóKo-Produzentó ºffentlicher Leistungenñ (SINNING 2005, 

S.580) eine kosteneffiziente Alternative eröffnet (vgl. SINNING 2005, S.579). Kritisch 

betrachtet werden allerdings ein vermuteter höherer Personalbedarf zur Koordinierung 

der ebenen-übergreifenden Projekte und die damit verbundene höhere 

Kostenbelastung der Kommunen, sowie etwaige Schwierigkeiten, die aus subjektiv 

empfundenem Kompetenzverlust und der Bevormundung einzelner 

Verwaltungsangestellter oder kommunaler Politiker entstehen können (vgl. WALK 2008, 

S. 219f). Auch der höhere Zeitaufwand bei Planungsvorhaben durch partizipative 

Instrumente wird kritisiert (vgl. SINNING 2005, S.580). 

Das Planungsverständnis verändert sich hin zu dem sog. Stadtmanagement. Diese 

Tendenzen sind seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt zu beobachten. Der Begriff 

ĂManagementñ ergªnzt dabei den Sachverhalt um eine neue Bedeutungsebene und 

grenzt sich inhaltlich stark von der Stadtplanung bzw. der Stadtentwicklungsplanung 

ab. ĂManagenñ, im engeren Wortsinn  Ăleitenñ, Ăorganisierenñ oder Ăzustande bringenñ, 

unterscheidet sich von den Begriffen Ăplanenñ bzw. Ăentwickelnñ vor allem durch den 

verschobenen Aufgabenschwerpunkt (vgl. SINNING 2007a, S.303). Der 

Paradigmenwechsel zum Stadtmanagement lässt sich demnach vor allem anhand von 
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vier Verschiebungen darstellen, nämlich der der strategischen Perspektive, der 

Aufgabenwahrnehmung, des Akteursspektrums sowie der institutionellen Gestaltung 

der Kommunen (vgl. SINNING 2007a, S.304). 

Veränderungen der planerischen Perspektiven führen dazu, dass ĂZukunftskonzepte (.) 

wieder an Bedeutungñ (SINNING 2007a, S.304) gewinnen. In Kooperation mit 

zivilgesellschaftlichen Akteuren werden neue Leitbilder, Visionen und 

Stadtentwicklungsprogramme erarbeitet und umgesetzt. Dabei stehen nicht mehr die 

Ausarbeitung von Plänen oder die Entwicklung von Konzepten im Mittelpunkt; der 

Kompetenzbereich wird um die Faktoren ĂGestaltung, Leitung und Organisation von 

Stadtentwicklungsprozessen bzw. -projektenñ (SINNING 2007a, S.303) erweitert. Das 

Stadtmanagement betont somit stark die Bedeutung des Handelns und agiert, im 

Gegensatz zur Planung, im Sinne einer ĂVorstrukturierung eigenen Handelnsñ (SINNING 

2007a, S.303), stark umsetzungsorientiert (vgl. SINNING 2007a, S:303). Darüberhinaus 

werden zunehmend private Akteure in den Gestaltungsprozess einbezogen. Die 

Gewährleistung der kommunalen Grundversorgung, wie etwa der Wasserver- und -

entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs oder der Energieversorgung, wird 

mehr und mehr an privatwirtschaftliche Partner, z.B. in Public Private Partnership-

Lösungen, übertragen. Während die Rolle des Bürgers im Rahmen der beiden oben 

beschriebenen Planungsparadigmen nur eine begrenzte Mitwirkung vorsah, nutzt das 

Stadtmanagement neue Akteurskonstellationen und konstituiert den Bürger als 

ĂPartner der öffentlichen Handñ (SINNING 2007a, S.304), der in Form von 

Bürgerbeteiligung, bürgerschaftlichem Engagement, einer bürgerorientierten 

Kommunalpolitik und Corporate Citizenship vermehrt in die Prozesse einbezogen wird.  

Durch diesen Aufbau kooperativer und partizipativer Elemente in der 

Kommunalverwaltung entstehen vielerorts positive Synergieeffekte, die dem 

Gemeinwohl zugute kommen (vgl. SINNING 2007a, S.304f). Anzumerken ist, dass 

innovative Formen der Zusammenarbeit im Sinne eines modernen Stadtmanagements 

Wert auf langfristige, konsensorientierte Lösungen legen, die die Interessen aller 

Beteiligten vertreten und für alle Profit versprechen (vgl. HEIDEMANN/ WERMKER 2007, 

S.363). Für die Umsetzung eines solch innovativen Planungsverständnisses sind neue 

Organisationsmodelle für die Verwaltung vonnöten, die die Zusammenarbeit im 

intermediären Raum ï zwischen Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ï 

erleichtern. In diesem Zusammenhang entstehen neue Institutionen wie beispielsweise 

Vereine für das Stadtmarketing oder den Betrieb öffentlicher Anlagen, kommunale 

Plattformen für Zukunftsdialoge oder GmbHós und Aktiengesellschaften für privatisierte 

Formen der Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung oder Arbeitsmarktförderung 
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(vgl. SINNING 2007a, S.304f). Eine Auswahl solcher Institutionen in der Stadt Augsburg 

wird an späterer Stelle der Arbeit exemplarisch aufgezeigt. 

Zusammenfassend umschreibt der Paradigmenwechsel zum Stadtmanagement im 

Besonderen eine Verschiebung des Aufgabenverständnisses hin zu einer stärkeren 

Nachfrage- und Umsetzungsorientierung, sowie die Betonung von Kommunikation, 

Organisation und Vernetzungsprozessen.  Die Einbeziehung aller relevanten 

Handlungsfelder, also eine integrative, ressortübergreifende Entwicklung, ist das Ziel. 

(vgl. SINNING 2007a, S.304f) "Die aktuelle Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass 

die meisten der seit den frühen achtziger Jahren entwickelten Ansätze in der 

kommunalen Praxis gleichzeitig und nebeneinander existieren  - manchmal auch 

innerhalb einer Stadt" (HEINZ 2000, S.245). Kritische Stimmen weisen allerdings darauf 

hin, dass die Hinwendung zum ĂManagementñ eine ¿bermªÇige ĂÖkonomisierung des 

Denkens und Handelnsñ (SINNING 2007a, S.304) in der Stadtentwicklung zur Folge 

haben könnte. Der Begriff des Managements zielt jedoch in diesem Rahmen nicht auf 

einseitig ökonomische Erfolge, sondern erreicht durch den Einsatz moderner 

Managementmethoden und strategischer Planung eine höhere Effizienz und Effektivität 

(vgl. SINNING 2007a, S.305). 

 

3.1.4 Ergänzung und Weiterentwicklung 

Oben beschriebene Leitbilder werden bisweilen um eine vierte Facette, die der 

Nachhaltigkeitskommune ergänzt. Hierbei werden die Aspekte der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit, sowie eine Ausrichtung sämtlicher 

Verwaltungs- und Planungsvorgänge an gesellschaftlichen Normen angestrebt (vgl. 

HILL 2005, S.567).  Das Leitbild der Nachhaltigkeitskommune findet seinen Ursprung 

v.a. im Agenda 21-Prozess. In diesem Zusammenhang wird allerdings nicht nur die 

Beachtung nachhaltiger Stadtentwicklung vorangetrieben; im Mittelpunkt stehen 

besonders auch ĂVorschläge für die Reorganisation politsicher Institutionen und 

politischer Prozesseñ (SCHMIDT 2000, S.67). Besondere Beachtung erfährt hierbei die 

Einbeziehung aller relevanten gesellschaftlichen Akteure, von 

Nichtregierungsinstitutionen, Vereinen, Verbänden bis hin zur Zivilgesellschaft (vgl. 

SCHMIDT 2000, S.67f). Interessant ist, dass sich an dieser Stelle verschiedene Ansätze 

überschneiden, denn auch das Urban GovernanceïKonzept, auf das an späterer Stelle 

genauer eingegangen wird, sieht die Beteiligung aller gesellschaftlichen 

Interessensgruppen und die Verschiebung staatlicher  Akteurskonstellationen als 

zentrale Aspekte (vgl. SCHMIDT 2000, S.70f). Konsensual wird beschrieben, dass 
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staatliche Politik Ăkein souveräner Akt mehr sein (kann), sondern (.) `in Abstimmung, 

Konsultationen, Beratungen, Verhandlungen zwischen staatlichen und privaten 

Akteuren formuliert und exekutiert werden (muss)óñ (GRANDE 1997, S.13). Inwiefern 

Urban Governance, oder vergleichbare Ansätze, in der Realität der Augsburger 

Kommunalverwaltung schon vorhanden sind, soll ein Bestandteil dieser Arbeit sein und 

an späterer Stelle erörtert werden. 

 

3.2 Partizipationsprozesse 

Der Begriff Partizipation definiert sich als ĂTeilnahme oder Teilhabe an politischen und 

sozialen Entscheidungsprozessenñ (FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.161) und zielt auf eine 

breite Beteiligung der Öffentlichkeit, besonders der jeweils Betroffenen, an politischen 

Planungs- und Entscheidungsprozessen. Partizipation beschäftigt sich meist mit 

lokalen Fragestellungen, wird heute in ihrer Ausdehnung jedoch nicht mehr auf die 

kommunale Ebene beschränkt, sondern umfasst alle politischen und planerischen 

Entscheidungen, die die Bürgerschaft betreffen (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.161). 

Im Rahmen dieser Arbeit wird Partizipation als ĂBAUSTEIN EINER MODERNEN URBAN 

GOVERNANCEñ (SINNING 2005, S.586) verstanden. 

 

3.2.1 Gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsinstrumente 

Die Diskussion um mehr Partizipation in politischen Entscheidungen wurde in  der 

Bundesrepublik Deutschland ab Mitte der 1960er Jahre, zur Zeit der 

Studentenbewegungen, geführt. Das System der staatlichen Institutionen, das sich 

primär auf die Funktionen Schutz, Regulierung und Gestaltung konzentrierte, 

berücksichtigte dieses Bedürfnis der Bürger nicht. Erst 1971 wurde die Partizipation im 

Städtebauförderungsgesetz als verpflichtendes Element festgesetzt (§2 Abs. 6 

BBauG). (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.161f) 

In den 1990er Jahren begann die Reform der kommunalrechtlichen 

Rahmenbedingungen, die eine neue Arbeitsteilung zwischen Bürgern, Verwaltung und 

Politik beinhaltete. Im Rahmen dieses Prozesses wurde in allen deutschen 

Bundesländern die Direktwahl der Bürgermeister sowie die Möglichkeit des 

Bürgerbegehrens eingeführt. Zeitgleich legte man mehrere formale 

Partizipationsinstrumente fest, die gesetzlich vorgeschrieben sind und somit einen 

verpflichtenden Mindeststandard der Partizipation darstellen (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 

2008, S.165).   
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Zu diesen zählen: 

 Bürgerbegehren/ Volksbegehren und/oder Bürgerentscheide/ Volksentscheide 

 Anhörungen und Beteiligungen im Baurecht, Raumordnungsrecht und 

Fachplanungsrecht, z.B. über die Umweltverträglichkeitsprüfung, in der 

Bauleitplanung und in Planfeststellungsverfahren 

 Einführung neuer Entscheidungsebenen durch die Gemeindereform, z.B. 

Bezirksparlamente, Ortsbeiräte etc. 

 Fragestunden für Bürger in Parlamenten, bzw. die Möglichkeit zur 

Kommunikation via Email etc. 

 Möglichkeit zur Meinungsäußerung und Mitwirkung per Eingabe, Leserbrief etc. 

 Auskunftspflicht der öffentlichen Stellen ermöglichen Informationsbeschaffung 

zu allen Themen (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.165; WALK 2008, S.79f).   

 

Darüberhinaus entsteht seit Ende der 1980er Jahre eine Vielzahl an Schriftstücken, die 

Partizipation als grundlegendes Element einer nachhaltigen Kommunalpolitik ins 

Zentrum rücken. Diese Erklärungen sind von verschiedenster Legitimität. Während 

einige der Forderungen rechtlich verankert wurden, - beispielsweise im EU-Recht - 

sind andere als (informale) Leitlinien, Selbstverpflichtungen und 

Handlungsempfehlungen zu verstehen. Die Aarhus-Konvention der Vereinten Nationen 

wurde 1998 verabschiedet und gilt als ĂMeilenstein der Partizipationñ (FÜRST/ 

SCHOLLES 2008, S.165). Das Übereinkommen regelt sowohl den Zugang zu 

Informationen und zu den Gerichten, als auch die Beteiligungsmöglichkeiten der 

Öffentlichkeit an Verfahren, die im Zusammenhang mit Umweltbelangen stehen. Im 

deutschen Recht veränderte diese Konvention das allgemeine Verfahren in Planung 

und Projektentwicklung (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.165). Tabelle 6 zeigt im 

Folgenden weitere Veröffentlichungen, in denen Bürgerbeteiligung als wichtiges 

Element hervorgehoben wird. 
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Tab. 6: Meilensteine in Richtung Öffentlichkeitsbeteiligung 

Brundtland-Bericht, 1987 Nachhaltige Entwicklung orientiert sich u.a. am Prinzip der 

Partizipation. 

UN-Konferenz Rio de Janeiro, 

1992 
Beschluss der Agenda 21, die eine umfassende Beteiligung 

der Öffentlichkeit in politischen Entscheidungen als wichtige 

Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung nennt. 

Charta von Aalborg, 1994 Kommunen verpflichten sich zur Ausarbeitung von 

Aktionsplänen, die v.a. eine langfristige Perspektive, die 

Orientierung an der Agenda 21 und den Einbezug der 

Bevölkerung beachten. 

Lissabonner Aktionsplan, 

1996 
Formuliert das klare Ziel, durch Projektpartnerschaften, 

Arbeitsgruppen und Beratungsgremien mit den Bürgern in 

Konsultation und Partnerschaft zu kooperieren und dadurch 

positive Synergieeffekte zu erlangen. 

Aarhus- Konvention, 1998 Die Konvention regelt den Zugang der Öffentlichkeit zu 

Informationen und die Beteiligung, bzw. 

Entscheidungskompetenz in Umweltfragen. 

Hannover Aufruf, 2000 

 

Aufruf von 250 BürgermeisterInnen aus 36 europäischen 

Staaten, der u.a. beinhaltet, auf allen Regierungsebenen mit 

den Bürgern, lokalen Interessengruppen, sowie den 

Nichtregierungsorganisationen in ganzheitlicher und 

integrativer Weise zu kooperieren. 

WeiÇbuch ĂEuropªisches 
Regierenñ, 2001 

Definiert Grundsªtze von ĂGood Governanceñ; darunter v.a. 

die Teilhabe der Bürger an Politikgestaltung und 

Entscheidungsfindung auf allen Ebenen der EU (national, 

lokal etc.). 

 

Quelle: eigener Entwurf nach ARBTER ET AL. 2005, S.13; DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND UMWELTVORSORGE E.V. 2000, S.2; VAN BEGIN, G./ 

ANTON, B./ ZANYI, E./ ZIMMERMANN, M./ BOLZEK, J. 2000, S.5 

 

3.2.2 Chancen und Grenzen der Partizipation 

Die Einführung von Beteiligungsinstrumenten und die allgemein wachsende Forderung 

der Öffentlichkeit nach Partizipation, verlangen den Institutionen verschiedene 

Lernprozesse ab. In etablierten Systemen verlaufen solche Prozesse jedoch selten 

ohne Komplikationen. So wird Partizipation hªufig als ĂStörfaktorñ (FÜRST/ SCHOLLES 

2008, S.163) im parlamentarischen System gesehen, denn sie verursacht Mehrarbeit, 
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höheren Personal- und Finanzbedarf, verzögert gewohnte Arbeitsabläufe und bricht mit 

tradierten Entscheidungsstrukturen. Bereits bestehende Arbeitsergebnisse können 

durch Mitwirkung der Bürger revidiert werden, was seitens der Institutionen häufig als 

unerw¿nschte ĂEinmischungñ empfunden wird (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.162f). 

Fehlende fachliche Kompetenz der beteiligten Bürger kann die Partizipationsabläufe 

stören. Auch die Angst vor Machtverlust ist als nicht zu vernachlässigender Faktor zu 

benennen (vgl. SINNING 2005, S.580). Die mangelnde Sensibilität des politischen 

Systems, sich auf neue Rollen- und Denkmuster, sowie auf die Zusammenarbeit in 

neuen Akteurskonstellationen einzulassen, verursacht Probleme bei der Umsetzung 

und demonstriert, dass Ădie Kosten der Partizipation (bisweilen) als wesentlich höher 

als deren Nutzenñ (FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.164) angesehen werden (vgl. FÜRST/ 

SCHOLLES 2008, S.163ff). 

Damit Partizipation als nutzenbringende Chance begriffen werden kann, die 

beispielsweise den Kommunalhaushalt stabilisiert, Rationalisierungseffekte in sich birgt 

und sogar Wiederwahlen ermöglichen kann, wird die Akzeptanz einer 

gleichberechtigten Kooperation zwischen Staat und Bürgerschaft angestrebt (vgl. 

SINNING 2005, S.580ff). Die Förderung des Ausbaus einer Ălokalen Anerkennungs- und 

Beteiligungskulturñ (SINNING 2005, S.582), der Aufbau einer Infrastruktur für 

Bürgerbeteiligung, sowie die Schaffung von Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung 

und Bürgerschaft sind wichtige Schritte auf diesem Weg, der als Teil des 

Modernisierungsprozesses der Kommunen gesehen wird. Eine Anerkennungs- und 

Beteiligungskultur versteht sich im Sinne eines partnerschaftlichen Verhältnisses, in 

welchem das Engagement der Bürger Wertschätzung ï und nicht Ablehnung ï erfährt. 

In diesem Zusammenhang entstanden vielerorts Instrumente wie beispielsweise 

Bonus- und Belohnungssysteme oder kostenfreie Fortbildungs- und 

Qualifizierungsmöglichkeiten für Engagierte. Zur Schaffung einer geeigneten 

Infrastruktur gehören z.B. Orte, die als Treffpunkt für Austausch, Kommunikation und 

Information dienen (vgl. SINNING 2005, S.582). Desweiteren sollten 

Entscheidungsprozesse transparent und verständlich gestaltet werden. Ein schwieriger 

Zugang zu Informationen, bzw. durch Fachtermini schwer verständliche Materialien, 

behindert die Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung und beeinträchtigt den 

Zugang mancher Bevölkerungsgruppen. Auch in Diskussionen muss darauf geachtet 

werden, nicht von vornherein bestimmte Gruppen auszuschließen, die aufgrund ihres 

Bildungsniveaus, bzw. ihrer sprachlichen Fähigkeiten nicht in der Lage sind, den 

Abläufen zu folgen. Offene Netzwerkstrukturen, die den Zugang netzwerkexterner 

Akteure erleichtern, nehmen hierbei eine zentrale Stellung ein (vgl. WALK 2008, S.98f; 
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Roth 2007, S.137). Als weitere Erfolgsfaktoren einer Ăpartizipationsfreundlichenñ 

Kommunalpolitik werden genannt: die frühzeitige Beteiligung im 

Entscheidungsprozess, Einbindung externer Fachleute, Öffentlichkeitsarbeit, die 

Gewährleistung der Realisierbarkeit und das Gebot der Fairness (vgl. SINNING 2005, 

S.583). Zu erwähnen sei jedoch, dass Partizipation heute, trotz aller Differenzen, als 

wertvolle ĂRessourceñ zur Verbesserung der ºffentlichen Leistung anerkannt ist und 

deren konsensgestaltende Funktion zur Lösung vieler (Planungs-) Probleme beiträgt 

(vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.161). Von der Bürgerschaft verlangt der 

Modernisierungsprozess an erster Stelle einen Bewusstseinswandel, z.B. die 

Erkenntnis, dass die Teilhabe an politischen Prozessen und Entscheidungen 

konsensfähige, zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Darüberhinaus wird die 

Entwicklung einer gewissen Organisationsfähigkeit von Vorteil gesehen, um Interessen 

politisch einflussreich darstellen zu können. Von großer Bedeutung sind hierbei 

Kommunikationstechnologien und das Lernen aus Erfahrung. (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 

2008, S.162) Werden oben genannte Kriterien dieses Lernprozesses umgesetzt, so 

versprechen Partizipationsverfahren folgenden Nutzen: 

Der demokratische Aspekt betont den Effekt der Aktivierung, durch den der 

Politikverdrossenheit entgegengewirkt werden kann. Zusätzlich verringert er die 

Distanz zwischen Bürgerschaft, staatlichen Institutionen und der Administration.  Durch 

den Einbezug zahlreicher Interessensgruppen, erhalten politische Entscheidungen eine 

stärkere Legitimation. 

Der ökonomische Aspekt der Partizipation betrachtet die Effizienz politischer 

Entscheidungen. Je mehr Information, Kommunikation und Mitwirkung der Bürger im 

Entscheidungsprozess erreicht werden kann, desto nachhaltigere und langfristigere, 

und damit effizientere Lösungen können gefunden werden. 

Durch den emanzipatorischen Aspekt schließlich, kann die Benachteiligung einzelner 

Bevölkerungsgruppen verringert werden. Die gezielte Förderung der politischen 

Handlungskompetenz, der Eigenverantwortung und des Selbstbewusstseins der 

Bürger stärkt die Identifikation mit dem Lebensraum und führt zu mehr Interesse an 

Entscheidungsprozessen (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.172; WALK 2008, S.98). 

Letztendlich sollten erwähnte Prozesse stets in dem Bewusstsein ablaufen, dass Ăeine 

engagierte Bürgerschaft (.) ohne verstärkte Mitsprache, Beteiligung und die Delegation 

von Entscheidungskompetenzen an die B¿rgerinnen und B¿rger nicht zu haben [ist]ñ 

(ROTH 2007, S.135). Tabelle 7 fasst die genannten Faktoren zusammen und zeigt die 

Chancen der Partizipation bezogen auf die einzelnen Akteure. 
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Tab. 7: Nutzen der Öffentlichkeitsbeteiligung für die einzelnen Akteursgruppen 

Politische 
Entscheidungsträger 

Mitarbeiter der 
Verwaltung 

Bürger bzw. Mitglieder 
von Bürgerinitiativen 

bzw. 
Interessengruppen 

Vertreter privater 
Unternehmen 

verbesserter 
Kommunikations- und 
Informationsaustausch 
mit Bürgern 

besserer Einblick in 
Interessen und 
Bedürfnisse der 
Bevölkerung 

Interessensausgleich/ 
Stärkung der eigenen 
Organisation 

Projekte besitzen 
höhere Akzeptanz 
und langfristige 
Lösungen 

Förderung der lokalen 
Demokratie 

leichtere 
Konsensfindung 

Entwicklung innovativer 
Ideen 

schnellere 
Realisierung der 
Projekte durch 
weniger 
nachträgliche 
Beschwerden 

Reduktion von 
Lobbying durch 
Einbindung der 
Interessengruppen 

frühe Information 
über Vorbehalte 
gegenüber 
Projekten 

persönliche 
Wissenserweiterung/ 
erhöhte persönliche 
Kompetenz 

Verringerung des 
unternehmerischen 
Risikos durch 
größere 
Rechtssicherheit 

verbesserte 
Integration von 
Randgruppen durch 
offene 
Beteiligungsprozesse 

weniger Einsprüche 
in laufenden 
Planungsverfahren 

Möglichkeit der 
Einbringung eigener 
Wertvorstellungen 

Verankerung des 
Unternehmens in 
der Region 

stärkere Legitimation 
von bzw. stärkeres 
Vertrauen in politische 
Entscheidungen 

 aktive Mitgestaltung am 
persönlichen 
Lebensumfeld 

Vertrauensbasis für 
zukünftige 
Kooperationen 

Verbesserung des 
Images und Abbau 
der 
Politikverdrossenheit 

 bessere Einsicht in 
Informationen und  
Entscheidungsprozesse 

Imageaufwertung 
des Unternehmens 

gestärkte Identifikation 
der Bürger mit ihrer 
Heimat und, daraus 
resultierend, mehr 
Bürgerbeteiligung 

 Wertschätzung des 
Engagements 

 

Quelle: eigene Darstellung nach ARBTER ET AL. 2005,S.50ff 
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3.2.3 Neue Partizipationsmodelle 

Im Rahmen des oben beschriebenen Erneuerungsprozesses, entwickelten sich 

innovative Partizipationsmodelle. Diese variieren in Abhängigkeit von der Intensität der 

öffentlichen Beteiligung, bezogen auf Art und Ziel des Prozesses sowie, von der Stärke 

des öffentlichen Einbezugs. Die Literatur bietet hierzu zahlreiche Termini und spricht 

u.a. von ĂBeteiligungsstufenñ oder ĂBeteiligungsleiternñ. Jede dieser Stufen 

Ăsymbolisiert eine spezifische Form der Beteiligungñ (WALK 2008, S.96) und legt fest, 

wie weitreichend die Möglichkeiten einer Öffentlichkeitsbeteiligung sind.  Vereinfacht 

ausgedrückt bedeutet dies folgendes: je höher die Stufe, die beteiligte Akteure betreten 

können, desto größer ist deren Einflussnahme und Beteiligungskompetenz. Mit jeder 

Stufe variieren darüberhinaus die im Prozess angewendeten Beteiligungsinstrumente. 

Im Allgemeinen spricht die Literatur von drei Stufen, nämlich ĂInformation ï Beteiligung 

ï Kooperationñ. Es finden sich jedoch mehrere Beispiele, die teilweise andere 

Benennungen verwenden, bzw. zusätzliche Stufen hinzufügen. So gebrauchen 

beispielsweise ARBTER ET AL. die Begriffe ĂInformation ï Konsultation ï 

Mitbestimmungñ, während WALK die Stufen ĂInformation ï Konsultation ï Verhandlung 

ï Selbstbestimmungñ bevorzugt (vgl. ARBTER ET AL 2005, S.9; WALK 2008, S.95f). 

Abbildung 2 stellt die Stufen der Beteiligung inklusive einer Auswahl an 

Beteiligungsinstrumenten, die den jeweiligen Stufen zugeordnet sind, dar.  

Abb. 2: Stufen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Quelle: ARBTER ET AL. 2005, S.9 

 

Abbildung 3 zeigt die bisher erwähnten Partizipationsformen. Die verschiedenen Stufen 

der Beteiligung, sprich ĂMeinungserkundungñ, ĂInformationñ, ĂBeteiligungñ und 

ĂKooperationñ, sind gut zu erkennen. Darüberhinaus wird zwischen formalen und 

informalen Beteiligungsinstrumenten differenziert. 
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Abb. 3: Übersicht zu Formen und Verfahren von Partizipationsprozessen 

 

Quelle: FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.169 

 

3.2.4 Kommunikation im Partizipationsprozess 

Instrumente die im Partizipationsprozess ihre Anwendung finden, hängen im 

Besonderen von speziellen Methoden und Verfahren der Kommunikation ab, denn 

jedes der genannten Instrumente stützt sich auf die Kommunikation zwischen 

einzelnen Akteuren bzw. Akteursgruppen, weshalb sie auch als ĂBasis der 

Partizipationñ (FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.168) bezeichnet wird (vgl. SINNING 2007b, 

S.17). Kommunikation kann sowohl in ein- als auch in zweiseitiger Form auftreten. Um 

einseitige Kommunikation handelt es sich beispielsweise, wenn der 

Kommunikationsprozess von Seiten der planenden Verwaltung initiiert wird, jedoch 

lediglich die Information der Bürger zum Ziel hat. Dies kann etwa in Form von 

Rundschreiben oder Planauslegungen erfolgen. Eine weitere Form einseitiger 

Kommunikation tritt auf, werden im Rahmen der Informationsbeschaffung empirische 

Methoden angewandt, um  in der Öffentlichkeit befindliche Meinungen in Erfahrung zu 
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bringen. Auch Demonstrationen, Proteste oder Petitionen sind Formen einseitiger 

Kommunikation, die von Seiten der Bürgerschaft ausgehen. (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 

2008, S.168) Zweiseitige Kommunikation umfasst sämtliche kooperative 

Beteiligungsinstrumente der obersten Partizipationsstufe ĂBeteiligenñ (siehe Abbildung 

3). Kommunikation ist zweiseitig, wenn ein organisierter und geregelter Austausch 

zwischen allen Akteursgruppen erfolgt. Einfache Formen eines solchen Austausches 

sind z.B. Bürgerversammlungen und Anhörungen. Foren, Beiräte, Runde Tische, 

Workshops oder längerfristige Projekt-Arbeitskreise stellen komplexere 

Kommunikationsformen dar. (vgl. FÜRST/ SCHOLLES 2008, S.168) Darüberhinaus 

zählen  auch Techniken der Gesprächsführung, wie Moderation, Mediation oder 

Konfliktbehebung zu den Kommunikationsformen im Partizipationsprozess (vgl. 

SINNING 2007b, S.17). 

Auch die Neuen Medien bieten heute die unterschiedlichsten Möglichkeiten für eine 

virtuelle Kommunikation und damit für eine moderne, bedarfsgerechte 

Kommunalverwaltung. Das Internet dient lange nicht mehr nur zu Informationszwecken 

und ist als Ăzusätzliches Instrument der Partizipation zu betrachtenñ (SINNING 2005, 

S.584). Die Veraltungsmodernisierung profitiert von diesen kommunikativen 

Partizipationsmethoden und macht sich v.a. die Vorteile des E-Governments zunutze. 

Der Begriff des E-Governments ist dabei noch relativ unscharf umrissen. Viele 

Kommunen verstehen unter Electronic Government lediglich das Angebot, Formulare 

online bereit zu stellen oder städtische Diskussionsforen zu unterstützen. E-

Government im eigentlichen Sinne geht jedoch einige Schritte weiter und umfasst Ăalle 

Aspekte des Regierens und Verwaltens (é), sofern sie durch die Nutzung von 

Informations- und Kommunikationstechnolgien unterstützt und verbessert werden 

könnenñ (GRABOW 2007, S.165). Hierzu zählen unter anderem die öffentliche 

Willensbildung, Entscheidungsfindungen, die E-Participation (also Foren, Chats, 

Newsgroups oder E-Votings) sowie die E-Cooperation (Online Mediation, 

Bürgerserver, Online Konferenzen etc.). Zwar besteht im Vergleich zu anderen Staaten 

wie etwa den U.S.A oder Großbritanniens, noch relativ großer Nachholbedarf, was die 

Möglichkeiten der Partizipation via Internet betrifft, doch findet man auch hierzulande 

innovative Bestrebungen, das Spektrum zu erweitern. (vgl. GRABOW 2007, S. 165; 

SINNING 2007b, S.17; SINNING 2005, S.583)  

Im Rahmen der Mobilisierungsthese und der Reinforcement-These werden die 

partizipativen Potentiale des Internets diskutiert. Die Mobilisierungsthese geht in 

diesem Zusammenhang davon aus, dass Ădas Internet zu neuen Formen 

basisdemokratischer politischer Aktivitäten motiviertñ (SINNING 2005, S. 583), da es 
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Kommunikation erleichtere und damit Anreize zu politischen Aktivitäten biete. Ein 

Ăneuer Typus politischer Partizipationñ (SINNING 2005, S.583) könne sich durch das 

sog. ĂNet Empowermentñ entwickeln, bei dem der politische Einfluss, sowie die 

kollektive politische Meinungsbildung vermehrt beim Internet-Nutzer, und nicht mehr 

bei Parteimitgliedern, Eliten oder den Medien liege. Die Reinforcement-These vertritt 

die Annahme, die Nutzung des Internets würde v.a. bei bereits politisch aktiven 

Personen zu einer Verstärkung deren Engagements führen (vgl. SINNING 2005, S.583). 

Die Grenzen des Mediums werden unter dem Begriff ĂDigital Divideñ 

zusammengefasst. Eröffnet das Internet auch völlig neue Chancen zur Partizipation an 

politischen Prozessen, so muss jedoch verstärkt darauf geachtet werden, die virtuellen 

Angebote qualitativ als auch quantitativ nicht ¿ber die Ărealenñ Beteiligungsinstrumente 

zu stellen. Denn nicht alle Bevölkerungsgruppen besitzen gleichermaßen Zugang zum 

Medium, bzw. die Kompetenzen korrekt mit ihm umzugehen. Besonders die Kluft 

zwischen einkommens- und bildungsstarken und ïfernen Bevölkerungsschichten 

wächst in diesem Zusammenhang (vgl. SINNING 2005, S. 584). Aktuelle Diskussionen 

in der Politik um ein ĂGrundrecht auf Internetzugangñ verdeutlichen diesen Konflikt. 

 

3.3 Der Begriff Zivilgesellschaft 

3.3.1 Einordnung des Begriffs 

Die Diskussion um den Begriff der Zivilgesellschaft (engl.: Ăcivil societyñ) wird in 

Deutschland und den westeuropäischen Staaten seit den 1980er Jahren geführt und 

mischt sich unter die Kontroverse zum Thema Wohlfahrtsstaat und Demokratie. Der 

Begriff ist nicht eindeutig definiert und versteht sich als ĂSammelbegriffñ (WOLLMANN 

2005, S.1322) zahlreicher Konzeptionen und Implikationen. Das Begriffsverständnis 

steht stets in engem Zusammenhang mit dem jeweiligen Staatsverständnis, den 

Staatenverbänden (z.B. Europäische Union) und den politischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen. In der Praxis ist es daher ratsam, den Begriff im jeweiligen 

Kontext zur Arbeitssituation zu definieren. (vgl. WOLLMANN 2005, S.1322; ZENTRUM FÜR 

ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG o.J., S.1) 

Die Zivilgesellschaft wird durch soziale Netzwerke und deren Interessen bestimmt. Der 

Begriff steht daher auch für eine ĂSuche nach einem Konzept guter gesellschaftlicher 

Ordnung in der Moderneñ (ZENTRUM FÜR ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG o.J., 

S.1). In der vorliegenden Arbeit soll ĂZivilgesellschaftñ im Sinne von Akteuren in einer 

Kooperation zwischen Staat, Verbänden, Organisationen, Unternehmen und 
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Privatpersonen verstanden werden. Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 

Transformationsprozesse, versteht sich eine solche Kooperation auch als Vermittler im 

Spannungsfeld des intermediären Bereiches. In diesem Sinne übernehmen 

gesellschaftliche Akteure Aufgaben des Staates ï bisweilen sogar in dessen Auftrag ï 

und kümmern sich damit quasi stellvertretend um Belange der sozialen Sicherheit und 

Gerechtigkeit. Die Akteure handeln stets zum Wohle der Allgemeinheit, erst 

zweitrangig um ihrer eigen Willen. Zivilgesellschaftliches Engagement erwartet zudem 

keine monetäre Vergütung (vgl. SCHAFFER/ THIEME 1999, S.14ff; ZENTRUM FÜR 

ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG o.J., S.1) Der Handlungsraum der 

Zivilgesellschaft umfasst folglich den ĂRaum gesellschaftlicher Selbstorganisation 

zwischen Staat, Ökonomie und Privatheitñ (WOLLMANN 2005, S. 1322f). Politische 

Parteien und Vereinigungen bilden das Gegenstück zur Zivilgesellschaft und werden 

nicht zum Kreis der zivilgesellschaftlichen Akteure gezählt, da sie Inhaber staatlicher 

Ämter sind (vgl. SCHAFFER/ THIEME 1999, S.16; WOLLMANN 2005, S.1323). 

 

3.3.2 Bedeutungsebenen der Zivilgesellschaft 

In der Literatur existieren unterschiedliche Ansichten zur funktionalen Einordnung des 

Begriffes ĂZivilgesellschaftñ. Im Folgenden sollen die verschiedenen 

Bedeutungszusammenhänge umrissen werden; Abbildung 4 fasst die wichtigsten 

Faktoren abschließend zusammen.  

Die Zivilgesellschaft als Antipode zum Staat: In diesem Verständnis wird die 

Zivilgesellschaft als autonomes Gegengewicht zu staatlichen Institutionen gesehen, 

das sich zwischen Staat und Markt positioniert. Die Zivilgesellschaft füllt den Raum 

Ăgesellschaftlicher Selbstbestimmung und Gestaltungsmachtñ (WOLLMANN 2005, 

S.1323) und besitzt damit ein bedeutendes Demokratisierungs- und Kontrollpotential. 

Allerdings existiert eine Abhängigkeit der Zivilgesellschaft vom Staat und dessen 

Zusicherungen im Sinne demokratischer Verfassungen. (vgl. WOLLMANN 2005, S.1323) 

Die Zivilgesellschaft als Gestaltungsprinzip der Gesellschaft: Jedes Individuum besitzt 

gewisse zivilgesellschaftliche Kompetenzen und Ressourcen, die der Gemeinschaft 

beispielsweise durch die Mitwirkung an einem Gestaltungsprozess oder soziales 

Engagement zugute kommen. Das Bewusstsein dieser Gestaltungskraft und die 

Bereitschaft diese zu nutzen, sind Teil unserer Bürgerrechte und ïpflichten, denn 

soziales Vertrauen, der Partizipationswille des Einzelnen und Zusammenschlüsse zu 

Gemeinschaftsaktivitäten sind Grundlagen gesellschaftlicher Stabilität und einer 
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funktionierenden Demokratie. Prozesse des gesellschaftlichen Engagements können 

allerdings nicht vom Staat initiiert werden, sondern finden ihren Ursprung immer in 

zivilgesellschaftlichen Verbänden, in denen die Notwendigkeit des Handelns erfasst 

wird. Der Staat selbst kann hierzu lediglich Anreize und Hilfestellungen bieten (vgl. 

WOLLMANN 2005, S.1324; ZENTRUM FÜR ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG o.J., 

S.2f) 

Die Zivilgesellschaft in aktuellem Bedeutungszusammenhang:  Diskussionen um neue 

Verwaltungsformen, B¿rgerkommunen und den ĂAktivierenden Staatñ, r¿cken den 

Begriff der Zivilgesellschaft ins politische Interesse. Die Politik erkannte das Potential 

der Zivilgesellschaft als Lösung anstehender Staats- und Gesellschaftsreformen. Der 

ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schrºder bezeichnete sie als ĂKernelement einer 

āneuen Arbeits- und Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaftóñ 

(WOLLMANN 2005, S.1325). Das Ehrenamt erfuhr in diesem Zusammenhang eine 

starke Bedeutungsaufwertung. Mit Blick auf die steigende Staatsverschuldung, 

bemerken kritische Stimmen allerdings eine Überbewertung der zivilgesellschaftlichen 

Problemlösungskompetenz und warnen davor, diese vorschnell als kostengünstige und 

simple Lösungsvariante zu favorisieren (vgl. WOLLMANN 2005, S.1324ff). 

 

Abb. 4: Bedeutungsebenen der Zivilgesellschaft 

 

Quelle: eigene Darstellung nach ZENTRUM FÜR ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG, 

2006 
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3.3.3 Handlungspotential der Zivilgesellschaft 

Um das Handlungspotential der Zivilgesellschaft zu umschreiben, bedarf es des 

Begriffs des ĂDritten Sektorsñ (engl. Ăthird sectorñ oder Ănonprofit-sectorñ). Der Begriff 

beschreibt den Handlungsraum zivilgesellschaftlicher Aktivitäten und umfasst drei 

Tätigkeitsfelder. Erstens das Feld des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste, 

zweitens den Bereich der Kultur, Erholung und des Sports und schließlich Tätigkeiten 

im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes, sowie der Bürger- und 

Verbraucherinteressen. Die Motivation für ein Engagement in Tätigkeitsfeldern des 

Dritten Sektors zeichnet sich im Besonderen durch eine starke Orientierung am 

Gemeinwohl, sowie an persönlichen, religiösen und weltanschaulichen Werten aus 

(vgl. WOLLMANN 2005, S.1326f; ZENTRUM FÜR ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

o.J., S.1). 

Der Bereich des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste wird vornehmlich von 

Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen getragen und spielt sich hauptsächlich 

auf lokaler Ebene ab. 1995 waren in diesem Bereich des Dritten Sektors etwa 1 Mio. 

hauptamtlich Beschäftigte angestellt. Dies entspricht 65 Prozent aller hauptamtlich im 

Dritten Sektor Beschäftigten. Der Professionalisierungsgrad in diesem Handlungsfeld 

ist daher sehr hoch; das Verhältnis zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern beträgt 1 zu 2,5. Dem Tätigkeitsfeld Kultur, Erholung und Sport sind eine 

extrem große Bandbreite an Vereinen zuzuordnen, die mehrheitlich privatnützigen 

Charakter besitzen. Das Verhältnis Hauptamtlicher zu Ehrenamtlichen beträgt hier 1 zu 

75. Diese hohe Zahl ehrenamtlich Engagierter bringt die stark zivilgesellschaftliche 

Komponente dieses Bereiches zum Ausdruck. (vgl. WOLLMANN 2005, S.1327) Im 

Tätigkeitsfeld des Umwelt- und Naturschutzes, sowie der Bürger- und 

Verbraucherinteressen arbeiteten  1995 etwa 35.000 Personen hauptamtlich, sowie 1,6 

Mio. ehrenamtlich. Die Beschäftigten stehen somit in einem Verhältnis von 1 zu 46. Die 

Orientierung dieses Handlungsfeldes weist stark gemeinnützige Züge auf, weswegen 

die Organisationen dieses Bereiches als Ăinstitutioneller Kern der Zivilgesellschaftñ 

(WOLLMANN 2005, S.1327) bezeichnet werden können. (vgl. WOLLMANN 2005, S.1327f) 
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Tab. 8: Handlungsfelder und Beschäftigte des Dritten Sektors in Deutschland 

Handlungsfeld Anteil am Dritten 
Sektor 1995 (in 

%) 

Hauptamtlich 
Beschäftigte 
(1990 ï 1995) 

Ehrenamtlich 
Beschäftigte 

1996 (in 1000) 

Gesundheitswesen 30,6 441.500 1318 

Soziale Dienste 38,8 559.500 1187 

Kultur und Erholung 5,4 77.350 5866 

Umwelt- und 
Naturschutz 

0,8 12.000 857 

Bürger- und 
Verbraucherinteressen 

1,6 23.700 725 

Sonstige 22,8 326.800 6725 

Gesamt 100 1.114.050 16.678 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach WOLLMANN 2005, S.1326 

 

Die Engagementquote, der Anteil freiwillig Engagierter an der Bevölkerung, stieg von 

1999 bis 2004  von 34% auf 36%. Weitaus bedeutender jedoch ist das gestiegene 

Engagementpotential zu bewerten. Bundesweit stieg der Anteil der Personen, die sich 

engagieren möchten um 8% auf 32%; 12% davon seien zum Engagement sogar 

Ăbestimmt bereitñ (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND 

JUGEND  2005b, S.2). Als wichtigster Grund für ihr Engagement nennen die Befragten 

Ădas Bed¿rfnis, die Gesellschaft (é) mitgestalten zu kºnnenñ (BUNDESMINISTERIUM FÜR 

FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S.1). Darüberhinaus ist in der 

Bevölkerung die Tendenz festzustellen, selbst Lösungen für soziale Angelegenheiten 

zu finden. ĂDie Anspruchshaltung an den Staat, alles und jedes zu regeln und zu 

gewährleisten, ist zurückgegangen. Wenn z.B. Kommunen nicht genügend Geld 

haben, Kindergärten und Schulen in Stand zu halten, packen Eltern zunehmend auch 

selbst mit anñ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND  

2005b, S.3). In der Stadt Augsburg liegt die Engagementquote mit 46% über dem 

Bundesdurchschnitt. Die Stadt erreicht damit Rang 8 unter den deutschen Städten (vgl. 

PROGNOS AG 2009, S. 19). 

Für die Zukunft lassen sich folgende Entwicklungen perspektivisch abzeichnen: Das 

Engagement im Bereich der Gesundheitsleistungen und sozialen Dienste nimmt ab, 

wohingegen jedoch die Zahl der Beschäftigten und Freiwilligen in Organisationen der 

Bereiche Umwelt- und Verbraucherschutz, sowie Kultur und Erholung steigt, also in 
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denjenigen Bereichen, in denen die ĂFunktionen der Partizipation, Integration, 

Sozialisation und Interessenartikulation, also zivilgesellschaftliche Kernfunktionen, 

einen besonders hohen Stellenwertñ (WOLLMANN 2005, S.1328) besitzen (vgl. 

WOLLMANN 2005, S.1328). Steigende Engagementquoten sind v.a. in den 

Altersgruppen von 56 bis 75 Jahren zu erwarten, wie die Entwicklung der letzten Jahre 

zeigt (siehe Abbildung 5).  ltere Menschen sind Ăin immer stärkerem Maße körperlich 

und geistig fit, verfügen über freie Zeit, in der sie sich zunehmend gesellschaftlich 

einbringen wollenñ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND  

2005b, S.3). 

 

Abb. 5: Engagementquoten nach Alter, 1999 und 2004, Bevölkerung ab 14 Jahren in % 

 

Quelle: eigene Darstellung nach BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN 

UND JUGEND  2005b, S.3 

 

Darüberhinaus vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel in der Struktur des individuellen 

Engagements. So werden Partizipationsmöglichkeiten, die einen eher kurzfristigen, aus 

aktuellem Anlass hervortretenden und an ein bestimmtes Ziel gebundenen Charakter 

besitzen, gegenüber langjähriger, in Vereine oder Institutionen eingebundener Arbeit 

bevorzugt (vgl. WOLLMANN 2005, S.1328). Für die im Rahmen dieser Diplomarbeit 

angesprochenen Partizipationsprozesse, hat diese Entwicklung jedoch eher positive 

Konsequenzen, da ein solches Beteiligungsverhalten dem gewünschten Engagement 

in Projekten und Initiativen entgegenkommt. 
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4. Urban Governance 

4.1 Das Urban Governance-Konzept 

4.1.1 Wissenschaftlicher Diskurs 

Die Diskussionen zum Governance-Begriff entwickelten sich innerhalb des letzten 

Jahrzehntes mit zunehmender Intensität. War die Thematik noch vor einigen Jahren 

nur in speziellen Fachkreisen geführt worden, so beschäftigen sich heute zahlreiche 

Disziplinen mit dem Konzept und entwickeln verschiedene Perspektiven und 

Anwendungsgebiete (vgl. SIMONIS ET AL. 2007, S.10). Der ĂSiegeszug des Begriffsñ 

(SIMONIS ET AL. 2007, S.10) führte allerdings dazu, dass seine genaue Definition und 

Einordnung schwierig geworden ist.  

Der Ursprung des Begriffs liegt im englischen Sprachraum und wird im Sinne von Ăthe 

act, process or power of governingñ (THE FREE DICTIONARY) verwendet. Abseits dieses 

alltäglichen Begriffsverständnisses lassen sich zwei disziplinäre Wurzeln des 

Governance-Konzeptes benennen, zum Einen die wirtschaftswissenschaftliche 

Perspektive und zum Anderen die der Politikwissenschaft. Die 

wirtschaftswissenschaftliche Prägung geht auf RONALD COASE (1937) zurück, der 

darauf hinwies, dass  

Ăim Wirtschaftsleben der modernen Gesellschaft Koordinierungsprobleme 

auf(treten), die der Markt nicht zu bewältigen vermag, und (..) Formen der 

Handlungskoordination (existieren), die den Markt außer Kraft setzen und 

gerade deshalb für sein Funktionieren unentbehrlich sindñ (SIMONIS ET AL 2007, 

S.11). 

OLIVER WILLIAMSON entwickelte 1985, aufbauend auf den Überlegungen COASEó, das 

Konzept der Transaktionskosten, deren Ziel es ist, Transaktionen anhand ihrer 

Effizienz zu beurteilen und darauf aufbauend die jeweils optimale Organisationsform zu 

bestimmen. In diesem Zusammenhang hielt WILLIAMSON fest, dass Ăorganisatorische 

Hierarchien oder interorganisatorische Netzwerke (unter bestimmten Bedingungen) als 

überlegene, effizientere oder effektivere Formen der Handlungskoordination 

erscheinenñ (SIMONIS ET AL. 2007, S.11). Governance wird in diesem Rahmen also als 

nicht-marktförmige Art der Handlungskoordination interpretiert. 

Die Perspektive der Politikwissenschaft dagegen versteht Governance, wie eingangs 

bereits erwähnt, als Gegenentwurf zu Government. Diese Betrachtungsweise schließt 

sich an die Diskussionen der 1970er Jahre zum Ăkooperativen Staatñ an und benutzt 

Governance als eine Art Sammelbegriff für all jene, durchaus heterogene, 
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Entwicklungen, die im Zusammenhang mit dem Wandel kollektiver 

Koordinationsformen stehen. Governance beschreibt in diesem Sinne 

Herrschaftsstrukturen, Ăbei denen eine übergeordnete Instanz fehltñ (EINIG/ GRABHER/ 

IBERT/ STRUBELT 2005, S.I) und beschäftigt sich mit sämtlichen Formen kollektiver 

Regelung, sprich Kooperationsformen im Zusammenspiel von öffentlichen,  

zivilgesellschaftlichen oder privatwirtschaftlichen Akteuren  (vgl. EINIG/ GRABHER/ 

IBERT/ STRUBELT 2005, S.I). Die damit in Verbindung stehenden Veränderungen auf 

kommunaler Ebene lassen sich durch drei Prozesse der politischen Restrukturierung 

beschreiben. Zum Einen ist ein Bedeutungsverlust der öffentlichen Akteure und ein 

damit einhergehender Bedeutungsgewinn privater und zivilgesellschaftlicher Akteure 

zu verzeichnen. In Folge dessen verändern sich Koordinationsformen von staatlich-

hierarchischer zu horizontaler Steuerung, wie beispielsweise  in Kooperationen, 

Netzwerken oder Allianzen, woraus wiederum Umstrukturierungen von institutionellen 

Arrangements, also der Urban Governance- Strukturen, resultieren. Diese können 

allerdings in verschiedenen Städten variieren und sind stark von Persistenzen sowie 

von den Perspektiven einzelner städtischer Akteure, die solche Strukturen immens 

befördern, aber auch behindern können, abhängig. (vgl. KLAGGE 2006, S.24) 

Die Dynamik des Governance-Begriffes verdeutlicht die Notwendigkeit, den Begriff im 

Kontext des jeweiligen Forschungsfeldes genauer zu definieren, denn die breite 

Begriffsverwendung versucht eine besonders heterogene Thematik mit nur einem 

Begriff zu umschreiben.  Aus diesem Grund existieren zahlreiche ĂVorsilbenñ, mit Hilfe 

derer die unterschiedlichen Disziplinen Governance an ihr jeweiliges Erkenntnisfeld 

anpassen. Das bekannteste Beispiel hierzu d¿rfte ĂGood Governanceñ darstellen, das 

vor allem durch die UNDP einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. (vgl. 

FÜRST 2007, S.5; EINIG/ GRABHER/ IBERT/ STRUBELT 2005, S.I) 

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Kooperations- und Vernetzungsprozessen auf 

kommunaler Ebene, weshalb der Begriff des Urban Governance Verwendung findet. 

Urban Governance geht explizit auf Fragen der Stadtentwicklung und Stadtpolitik und 

die sich verändernden Steuerungsanforderungen städtischer Gesellschaften ein. Auch 

für Urban Governance existiert nur beschränkt eine allgemeingültige Definition. FÜRST 

bezieht Urban Governance Ăauf den Bereich gesellschaftlicher Selbststeuerung in 

Städtenñ (FÜRST 2007, S.6) und definiert Urban Governance als 

Ăneue, weichere Formen der Vernetzung von Akteuren jenseits der 

traditionellen politisch-administrativen Politikstrukturen (.), also Akteurs-

Netzwerke, die ergªnzend zu den traditionellen Strukturen, dem āgovernmentó, 

die kommunalen Geschicke mit beeinflussenñ (FÜRST 2007, S.6). 
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EINIG, GRABHER, IBERT und STRUBELT interpretieren Urban Governance insbesondere 

in einem Zusammenhang zu sich verschiebenden Rollenverteilungen zwischen 

staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren.  

ĂIm Verlauf dieses Wandlungsprozesses kommt es zu Überlappungen zwischen 

dem öffentlichen und privaten Sektor. An den Schnittstellen der Sektoren bilden 

sich neuartige, häufig hybride Organisationen und institutionelle Arrangements 

heraus. Unter dem Stichwort āUrban Governanceó werden diese neuen 

institutionellen Arrangements intensiv thematisiertñ (EINIG, GRABHER, IBERT und 

STRUBELT 2005, S.I). 

PIERRE fokussiert v.a. Akteurskonstellationen und deren Interaktionsformen und 

versteht unter Urban Governance 

Ăeine Analysekategorie . , die auf dem Konzept der Institutionen ï im Sinne von 

Regeln bzw. Regelsystemen für die Interaktion zwischen Akteuren ï basiertñ 

(KLAGGE 2006, S.18). 

Die Vielfalt der Urban Governance-Strukturen lässt sich in drei idealtypische Modelle 

zusammenfassen, mit denen aktuelle Prozesse in europäischen Städten charakterisiert 

werden können. In Anlehnung an Kapitel 3.1 sind Parallelen zu städtischen Leitbildern 

und eine gewisse zeitliche Aufeinanderfolge zu diesen Modellen zu erkennen. 

 

Tab. 9: Drei Urban Governance-Modelle 

 Korporatistisch Managementorientiert Pro ï Wachstum 

Zeitspanne 1960er bis 1970er Jahre 1980er Jahre Seit 1990er Jahre 

Übergeordnete 

Ziele 

Verteilungsgerechtigkeit Effizienz, 

Professionalität 

Wirtschafts-

wachstum 

Schlüssel-

akteure 

organisierte 

Interessensvertretungen 

(Verbände, Kammern, 

Gewerkschaften) 

Verwaltungselite, 

professionelle 

Dienstleister 

politische Elite, 

Unternehmen, 

unternehmensnahe 

Verbände 

Interaktions-

logik 

Aushandlung, 

gemeinsames 

Konfliktmanagement 

Marktorientierung Bezug auf 

gemeinsames Ziel 

Instrumente ĂRunde Tischeñ Verträge, Verwaltungs-

modernisierung 

Partnerschaften, 

PPPôs 

Rolle lokaler 

Politik 

Interessensausgleich Setzen langfristiger 

Ziele 

Rahmenbeding-

ungen schaffen 

Probleme Dominanz organisierter 

Interessen, langwierige 

Prozesse 

mangelnde 

Partizipation 

mangelnde 

Partizipation 

Quelle: eigene Darstellung verändert nach KLAGGE 2006, S.25 
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Der Zusammenhang zwischen städtischen Leitbildern und Urban Governance-

Strukturen kann als dynamisches Zusammenspiel charakterisiert werden, bei dem sich 

die beiden Faktoren, zusammen mit dem ĂFaktor Akteureñ, wechselseitig beeinflussen. 

Abbildung 6 stellt dieses Wechselspiel anschaulich dar. Städtische Leitbilder werden 

von Akteuren der Stadtgesellschaft entwickelt und stellen gleichzeitig den normativen 

Bezugsrahmen für Urban Governance-Strukturen dar. Urban Governance-Strukturen 

bestimmen nicht nur die Handlungsspielräume der Akteure, sondern auch den 

organisatorischen Kontext deren Handelns. Sie beziehen sich dabei auf die städtischen 

Leitbilder und können von den Akteuren produziert und reproduziert werden. Aus 

diesen Wechselwirkungen entsteht eine relativ große Abhängigkeit der Governance-

Strukturen von der aktuellen Politik und den beteiligten zivilgesellschaftlichen und 

privatwirtschaftlichen Akteuren und deren Interessen und Ziele. Verschiebungen in 

lokalen Machtverhältnissen können bestehende Strukturen so dynamischen 

Veränderungen unterwerfen. (vgl. KLAGGE 2006, S.27f) 

 

Abb. 6: Zusammenhang von Urban Governance-Strukturen und städtischen Leitbildern 

 

Quelle: eigene Darstellung nach KLAGGE 2006, S.27 

 

4.1.2 Merkmale von Urban Governance 

Als wichtigstes Merkmal von Urban Governance ist die Ausweitung der 

Akteurskonstellationen auf kommunaler Ebene zu benennen. Urban Governance 

erbringt öffentliche Leistungen nicht allein mit politischïadministrativen Akteuren, 

sondern bezieht wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure in die Prozesse mit 

ein und geht deshalb über Kooperationen in klassischen Public Private Partnerships 

hinaus (vgl. SINNING 2006, S.87; EINIG, GRABHER, IBERT und STRUBELT 2005, S.II). 


